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Sächsisches Oberbergamt 
Postfach 13 64 109583 Freiberg 

LMBV 
Lausitzer und Mitteldeutsche 
Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH 
Knappenstraße 1 
01968 Senftenberg 

vorab per Telefax: 03573 84 4606 

Zuwendung des Freistaates Sachsen 
nach dem Verwaltungsabkommen V Braunkohlesanierung 

(VA V Braunkohlesanierung) 
- Haushaltsjahre 2016 und 2017 - 

Vollzug der Förderung für Projekte nach § 4 VA Braunkohlesanierung 

Anlagen: 	1) Übersicht neu bewilligter Teilobjekte 
2) Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Pro-

jektförderung (ANBest-P) vom 27. Juni 2005 in der gültigen 
Fassung 

3) Rechtsbehelfsverzichtserklärung 

Der Freistaat Sachsen, vertreten durch das Sächsische Oberbergamt, er-
lässt folgenden 

Teilwiderruf- und Zuwendungsbescheid: 

Das Sächsische Oberbergamt widerruft 
wvm.oba.sachsen.de  

Ihr/e Ansprechpartner/-in: 
Peter Horler 

Durchwahl 
Telefon: +49 3731 372-1302 
Telefax: +49 3731 372-9009 

peter.horler@oba.sachsen.de  

Ihr Zeichen 

Ihre Nachricht vom 

Aktenzeichen 
(bitte bei Antwort angeben) 
13-4771.10/9 

Freiberg, 24. November 2016 

Hausanschrift: 
Sächsisches Oberbergamt 
Kirchgasse 11 
09599 Freiberg 

1.1. den Zuwendungsbescheid vom 2. April 2014, soweit es zum Teil-
objekt 494.055 „Schiffbarmachung der Pleiße-Connewitzer Wehr 
bis AGRA-Wehr" für das Jahr 2016 die den Betrag in Höhe von 
72.739,64 € übersteigende Zuwendung in Höhe von 486.148,32 € 
bewilligt hat, 

1.2. den Teilwiderruf- und Zuwendungsbescheid vom 28. Juli 2014, 
soweit es zum Teilobjekt 341.006 „Schiffbarmachung Überleiter 3" 
für das Jahr 2016 die den Betrag in Höhe von 5.240,00 € überstei-
gende Zuwendung in Höhe von 8.488,00 € bewilligt hat, 
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Bereitschaftsdienst 
außerhalb der Dienstzeiten: 
+49 151 16133177 

Besuchszeiten: 
nach Vereinbarung 

Parkmöglichkeiten für 
Besucher 
können gebührenpflichtig auf dem 
Untermarkt und im Parkhaus an 
der Beethovenstraße genutzt 
werden. 

Kein Zugang für elektronisch signierte 
sowie für verschlüsselte elektronische 
Dokumente. 
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1.3. den Zuwendungsbescheid vom 2. April 2015, soweit es 

1.3.1 zum Teilobjekt 394.087 „Schiffbarmachung Bärwalder See" für das 
Jahr 2016 die den Betrag in Höhe von 96.067,00 € übersteigende 
Zuwendung in Höhe von 44,00 € und 

1.3.2 zum Teilobjekt 394.088 „Schiffbarmachung Berzdorfer See" für das 
Jahr 2016 die den Betrag in Höhe von 57.627,00 € übersteigende 
Zuwendung in Höhe von 22,00 € 

bewilligt hat, 

1.4. den Zuwendungsbescheid vom 28. Mai 2015, soweit es zum Teilobjekt 
494.009 „Schiffbare Verbindung Cospudener-Zwenkauer See" für das Jahr 
2017 die Zuwendung in Höhe von 20.692,91 € bewilligt hat, 

1.5. den Teilwiderruf- und Zuwendungsbescheid vom 30. Juli 2015, soweit es 

1.5.1 zum Teilobjekt 394.080 „Äußere Erschließung Nordoststrand und 
Deutsch Ossig, 2. Bauabschnitt" für das Jahr 2016 die den Betrag in 
Höhe von 38.878,37 € übersteigende Zuwendung in Höhe von 
592.218,01 € und 

1.5.2 zum Teilobjekt 396.017 „Schiffsanleger Partwitzer See" für das Jahr 
2016 die Zuwendung zur Vollfinanzierung in Höhe von 100.000,00 € 
und die Zuwendung zur Anteilsfinanzierung in Höhe von 42.337,87€ 

bewilligt hat, 

1.6. den Teilwiderruf- und Zuwendungsbescheid vom 11. November 2015, soweit 
es 

1.6.1 zum Teilobjekt 341.004 „Schiffbarmachung Überleiter 3a" für das Jahr 
2016 die den Betrag in Höhe von 7.182,00 € übersteigende Zuwen-
dung in Höhe von 3.624,00 €, 

1.6.2 zum Teilobjekt 394.053 „Erschließung Nordostufer Spreetaler See" für 
das Jahr 2016 die den Betrag in Höhe von 703.207,89 € übersteigen-
de Zuwendung in Höhe von 446.873,86 €, 

1.6.3 zum Teilobjekt 394.086 „Umsetzung eines einheitlichen VVegeleitsys-
tems für den sächsischen Teil des Lausitzer Seenlandes" für das Jahr 
2016 die den Betrag in Höhe von 17.450,16 € übersteigende Zuwen-
dung in Höhe von 120.475,90 €, 
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1.6.4 zum Teilobjekt 394.090 „Schiffsanlegestelle Nordufer Spreetaler See" 
für das Jahr 2016 die Zuwendung zur Festbetragsfinanzierung in Hö-
he von 100.000,00 und die Zuwendung zur Anteilsfinanzierung in 
Höhe von 1.880,94€ sowie für das Jahr 2017 die Zuwendung der An-
teilsfinanzierung in Höhe von 148.129,86€, 

1.6.5. zum Teilobjekt 394.091 „Infrastrukturelle Anbindung Nordstrand Drei-
weiberner See" für das Jahr 2016 die den Betrag in Höhe von 
756.532,00 übersteigende Zuwendung in Höhe von 63.331,89 E 
und 

1.6.6 zum Teilobjekt 494.009 „Schiffbare Verbindung Cospudener-
Zwenkauer See" für das Jahr 2017 die Zuwendung in Höhe von 
47.456,01 

bewilligt hat, 

1.7. den Teilwiderruf- und Zuwendungsbescheid vom 17. Dezember 2015, soweit 
es 

1.7.1 zum Teilobjekt 394.060 „Oberregionaler Radweg Schwarze Elster-
Elbmündung" für das Jahr 2016 die den Betrag in Höhe von 
132.233,16 übersteigende Zuwendung in Höhe von 124.719,02 
und 

1.7.2 zum Teilobjekt 394.080 „Äußere Erschließung Nordoststrand und 
Deutsch Ossig, 2. Bauabschnitt" für das Jahr 2016 die Zuwendung in 
Höhe von 31.473,48 E, 

bewilligt hat, 

1.8. den Zuwendungsbescheid vom 29. Februar 2016, soweit es 

1.8.1 zum Teilobjekt 394.045 „Fingerstege Hafen Berzdorfer See" für das 
Jahr 2016 die den Betrag in Höhe von 12.832,96 übersteigende 
Zuwendung in Höhe von 86.096,02 E, 

1.8.2 zum Teilobjekt 394.086 „Umsetzung eines einheitlichen Wegeleitsys-
tems für den sächsischen Teil des Lausitzer Seenlandes" für das Jahr 
2016 die Zuwendung in Höhe von 120.930,18€, 

1.8.3 zum Teilobjekt 394.087 „Schiffbarmachung Bärwalder See" für das 
Jahr 2016 die Zuwendung in Höhe von 45.352,00€, 

1.8.4 zum Teilobjekt 394.088 „Schiffbarmachung Berzdorfer See" für das 
Jahr 2016 die Zuwendung in Höhe von 58.460,00€, 
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1.8.5 zum Teilobjekt 394.091 „Infrastrukturelle Erschließung Nordstrand 
Dreiweiberner See" für das Jahr 2016 die Zuwendung in Höhe von 
128.631,10€, 

1.8.6 zum Teilobjekt 396.014 „Schiffbarmachung Geierswalder See-Teil 
Sachsen" für das Jahr 2016 die den Betrag in Höhe von 33.708,00 
übersteigende Zuwendung in Höhe von 1.234.391,00 E, 

1.8.7 zum Teilobjekt 494.009 „Schiffbare Verbindung Cospudener- 
Zwenkauer See" für das Jahr 2017 die Zuwendung in Höhe von 
3.094,00 E, 

1.8.8 zum Teilobjekt 494.055 „Schiffbarmachung der Pleiße-Connewitzer 
Wehr bis AGRA-Wehr für das Jahr 2016 die Zuwendung in Höhe von 
443.679,60 und 

1.8.9 zum Teilobjekt 494.071 „Strandgestaltung am Südufer Hayna des 
Schladitzer Sees" für das Jahr 2016 die den Betrag in Höhe von 
374.749,08 übersteigende Zuwendung in Höhe von 643.964,22 

bewilligt hat, 

1.9. den Teilwiderruf- und Zuwendungsbescheid vom 2. Juni 2016, soweit es 

1.9.1 zum Teilobjekt 394.060 „Überregionaler Radweg Schwarze Elster-
Elbmündung" für das Jahr 2016 die Zuwendung in Höhe von 
121.938,71 und 

1.9.2 zum Teilobjekt 394.085 „Wegeverbindung Bahnhof Hagenwerder-
Wassersportzentrum Berzdorfer See" für das Jahr 2016 die den Be-
trag in Höhe von 14.771,23 übersteigende Zuwendung in Höhe von 
4.785,70 E, 

bewilligt hat, 

1.10. den Teilwiderruf- und Zuwendungsbescheid vom 24. August 2016, soweit es 
zum Teilobjekt 494.009 „Schiffbare Verbindung Cospudener-Zwenkauer See" 
für das Jahr 2016 die den Betrag in Höhe von 915.743,08 übersteigende 
Zuwendung in Höhe von 748.333,88 und für das Jahr 2017 die Zuwendung 
in Höhe von 259.896,00 bewilligt hat 

sowie 

1.11. den Teilwiderruf- und Zuwendungsbescheid vom 30. August 2016, soweit es 
zum Teilobjekt 394.045 „Fingerstege Hafen Berzdorfer See" für das Jahr 
2016 die Zuwendung in Höhe von 1.823,08 bewilligt hat. 
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2. 	Das Sächsische Oberbergamt bewilligt der LMBV mbH 

2.1. zu dem mit der Finanzierung in Anlage 1 beschriebenen Teilobjekt 394.090 
„Schiffsanlegestelle Nordostufer Spreetaler See" eine nicht rückzahlbare Zu-
wendung bis zu den dort genannten Erstattungsbeträgen als Projektförde-
rung im Wege der Vollfinanzierung für 300.000,00 € der zuwendungsfähigen 
Ausgaben und im Rahmen der Anteilsfinanzierung zu 75 Prozent der zuwen-
dungsfähigen Ausgaben, die den Betrag der Vollfinanzierung überschreiten, 

2.2. zu den mit der Finanzierung in Anlage 1 beschriebenen Teilobjekten 

• 396.017 „Schiffsanleger Partwitzer See" eine nicht rückzahlbare Zuwen-
dung als Projektförderung im Wege der Vollfinanzierung für 
157.939,18€ der zuwendungsfähigen Ausgaben und 

• 494.084 „Schiffsanleger Rittergut Kahnsdorf am Hainer See" eine nicht 
rückzahlbare Zuwendung als Projektförderung im Wege der Vollfinanzie-
rung für 51.550,80 € der zuwendungsfähigen Ausgaben, 

2.3. zu den mit der Finanzierung in Anlage 1 beschriebenen Teilobjekten 

• 394.053 „Erschließung Nordostufer Spreetaler See", 
• 394.086 „Umsetzung eines einheitlichen Wegeleitsystems für den säch-

sischen Teil des Lausitzer Seenlandes", 
• 494.055 „Schiffbarmachung der Pleiße, Connewitzer Wehr bis AGRA-

Wehr" 
• 494.083 „Errichtung Aussichtsturm Stöntzsch" 
• 494.085 „Schiffsanleger Ferienhain Nordufer am Hainer See" und 
• 494.086 „Erholungsstrand am Bockwitzer See" 

eine nicht rückzahlbare Zuwendung im Umfang bis zu den dort genannten 
Erstattungsbeträgen als Projektförderung im Wege der Anteilsfinanzierung zu 
75 Prozent der Ausgaben, 

2.4. zu den mit der Finanzierung in Anlage 1 beschriebenen Teilobjekten 

• 394.045 „Fingerstege Hafen Berzdorfer See", 
• 394.085 „Wegeverbindung Bahnhof Hagenwerder-Wassersportzentrum 

Berzdorfer See" 
• 494.039 „Anbindung und Gestaltung Strand am Zwochauer See" und 
• 494.071„Strandgestaltung am Südufer Hayna des Schladitzer Sees" 

eine nicht rückzahlbare Zuwendung im Umfang bis zu den dort genannten 
Erstattungsbeträgen als Projektförderung im Wege der Anteilsfinanzierung zu 
80 Prozent der Ausgaben, 

/ :ACHSEN 
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2.5. zu den mit der Finanzierung in Anlage 1 beschriebenen Teilobjekten 

• 394.060 „Überregionaler Radweg Schwarze Elster-Elbmündung" und 
• 394.080 „Äußere Erschließung Nordoststrand und Deutsch-Ossig, 

2. BA" 

eine nicht rückzahlbare Zuwendung im Umfang bis zu den dort genannten 
Erstattungsbeträgen als Projektförderung im Wege der Anteilsfinanzierung zu 
90 Prozent der Ausgaben sowie 

2.6. zu den mit der Finanzierung in Anlage 1 beschriebenen Teilobjekten 

• 341.004 „Schiffbarmachung Überleiter 3a", 
• 341.006 „Schiffbarmachung Überleiter 3", 
• 394.087 „Schiffbarmachung Bärwalder See", 
• 394.088 „Schiffbarmachung Berzdorfer See" 
• 394.091 „Infrastrukturelle Erschließung Nordstrand Dreiweiberner See", 
• 396.014 „Schiffbarmachung Geierswalder See-Teil Sachsen", 
• 494.075 „Gemeingebrauch/Schiffbarmachung Störmthaler See", 
• 494.081 „Gemeingebrauch /Schiffbarmachung Tagebauseen Westsach-

sen-Südraum Leipzig" und 
• 494.082 „Gemeingebrauch/Schiffbarmachung Tagebauseen Westsach 

sen-Nordraum" 

eine nicht rückzahlbare Zuwendung im Umfang bis zu den dort genannten 
Erstattungsbeträgen als Projektförderung im Wege der Vollfinanzierung der 
Ausgaben. 

Die bewilligte Gesamtzuwendung nach den Ziff. 2.1. bis 2.6. beträgt bis zu 
5.930.716,55 € (in Worten: fünfmillionenneunhundertdreißigtausendsieben-
hundertsechzehn Euro). 

Von der Zuwendung entfallen auf 

• auf das Jahr 2016 ein Teilbetrag in Höhe von 86.159,09€ und 
• auf das Jahr 2017 ein Teilbetrag in Höhe von 5.844.557,46€. 

3. Das Sächsische Oberbergamt stellt zum Teilobjekt 494.009 „Schiffbare Verbindung 
Cospudener-Zwenkauer See" für das Jahr 2017 einen Erstattungsanspruch für den 
Freistaat Sachsen in Höhe von 906.461,08 fest. Die LMBV mbH nimmt die Er-
stattung durch zunächst vollständige Aufrechnung gegen den Mittelabruf zu § 4 
Verwaltungsabkommen V Braunkohlesanierung für das Jahr 2017 vor, bevor eine 
Auszahlung von Mitteln stattfindet. Die Aufrechnung erläutert sie zeitgleich in den 
jeweiligen Mittelabrufen zu § 2 und § 4 VA Braunkohlesanierung. 

4. Zu beantragten Zuwendung für das Jahr 2018 zum Teilobjekt 494.055 „Schiffbar-
machung Pleiße Connewitzer Wehr bis AGRA Wehr" entscheidet das Sächsische 
Oberbergamt nach Vorliegen der allgemeinen Bewirtschaftungsbefugnis zu Maß- 
nahmen der Braunkohlesanierung für das Jahr 2018. 	

4  
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5. Die Bewilligung der Zuwendung gilt nach Maßgabe folgender Nebenbestimmun-
gen: 

5.1. Die beigefügten ANBest-P (Anlage 2) sind Bestandteil dieses Bescheides. Ab-
weichend hierzu gilt Folgendes: 

5.1.1 Anstatt Nummer 1.2 Satz 3 der ANBest-P gilt § 4 Abs. 2 der Projektträ-
gervereinbarung in der geltenden Fassung. 

5.1.2 Nummer 3.2 der ANBest-P gilt abweichend wie folgt: „Verpflichtungen 
des Zuwendungsempfängers, aufgrund der Stellung als Öffentlicher Auf-
traggeber nach § 99 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen 
(GWB), Teil 4, das GWB, die Vergabeverordnung (VgV), die Vergabesta-
tistikverordnung (VergStatV0), Abschnitt 2 der VOB/A oder andere 
Vergabebestimmungen einzuhalten, bleiben unberührt." 

5.1.3 Nummer 3.3 der ANBest-P gilt abweichend wie folgt: „Sofern der Zu-
wendungsempfänger als Öffentlicher Auftraggeber verpflichtet ist, Veröf-
fentlichungen nach der VgV, der VOB/A und der VOL/A vorzunehmen, 
gelten die Regelungen dieser Vorschriften." 

5.1.4 Nummer 3.4 der ANBest-P gilt abweichend wie folgt: „Unbeschadet der 
Prüfungsmöglichkeiten der Bewilligungs- beziehungsweise Aufsichtsbe-
hörden unterliegt die Vergabe öffentlicher Aufträge a) ab Erreichen des 
Schwellenwertes (§ 106 GWB) der Nachprüfung durch die Vergabe-
kammer des Freistaates Sachsen bei der Landesdirektion Sachsen 
(§ 156 GWB) und b) unterhalb der EU-Schwellenwerte der Nachprüfung 
nach Maßgabe des § 8 SächsVergabeG. 

5.1.5 Leistungen, deren Realisierung erst für das Folgejahr bewilligt sind, kön-
nen in das laufende Jahr vorgezogen werden, sofern ausreichende De-
ckungsmittel zur Verfügung stehen. Es gilt grundsätzlich das Antragsver-
fahren Braunkohlesanierung in der geltenden Fassung. 

5.1.6 Die Nummer 8.3 der ANBest-P ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass 
Erstattungsansprüche erst ab dem Zeitpunkt der Feststellung durch den 
Steuerungs- und Budgetausschuss für die Braunkohlesanierung -StuBA- 
(Zeitpunkt der Unwirksamkeit im Sinne des § 49a Verwaltungsverfah-
rensgesetz -VwVfG- in der jeweils geltenden Fassung) zu verzinsen 
sind. Etwas anderes gilt nur, sofern sie nachweisbar auf einer nicht 
sachgemäßen Mittelanforderung beruhen. In diesen Fällen richten sich 
die Erstattungsansprüche nach Punkt 8.5. der ANBest-P. Die Verzinsung 
dieser Ansprüche erfolgt mit jährlich 5 vom Hundert über dem Basiszins-
satz nach § 247 BGB. Unberührt bleibt die Erstattungspflicht bei Haben-
zinsen, soweit sie nicht zuwendungsmindernd in der Mittelanforderung 
berücksichtigt wurden. 

5.1.7 Die Zwischen- und Verwendungsnachweise sind nach Maßgabe des 
„Antragsverfahrens Braunkohlesanierung" des StuBA vorzulegen. 
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5.2. Die Zuwendungen sind zu folgenden Teilobjekten Beihilfen nach Art. 107 
Abs. 1 Vertrag zur Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV): 

• Teilobjekt 394.090 „Schiffsanlegestelle Nordostufer Spreetaler See" mit ei-
ner Zuwendung in Höhe von 659.311,72 (aus dem Zuwendungsbescheid 
vom 11. November 2015 und aus diesem Bescheid, Endbegünstigter: 
Zweckverband Lausitzer Seenland e.V.) 

• Teilobjekt 494.071 „Strandgestaltung Hayna am Südufer des Schladitzer 
Sees" mit einer Zuwendung in Höhe von 1.374.293,86 E (aus dem Zuwen-
dungsbescheid vom 29. Februar 2016 und aus diesem Bescheid, Endbe-
g ünstigte: Große Kreisstadt Schkeuditz). 

Das Sächsische Oberbergamt stellt fest, dass die Einzelbeihilfen mit dem Bin-
nenmarkt vereinbar und von der Anmeldepflicht nach Art. 108 Abs. 3 AEUV 
befreit sind und leitet dazu die erforderliche Freistellungsanzeige nach Art. 11 
der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission vom 17. Juni 2014 (Allge-
meine Gruppenfreistellungsverordnung — AGVO) ein. 

Zu den Teilobjekten macht die LMBV mbH zur notwendigen Umsetzung der 
AGVO folgende Punkte zum dauerhaften Regelungsgegenstand der Finanzie-
rungs- und Übernahmevereinbarungen: 

• Die Vorhabensträger bestätigen, dass gegenüber ihnen oder einem ande-
ren Endbegünstigten der Zuwendung keine Rückforderungsanordnung auf-
grund eines früheren Beschlusses der Kommission zur Feststellung der 
Unzulässigkeit einer Beihilfe und ihrer Unvereinbarkeit mit dem Binnen-
markt vorlag, der dieser nicht nachgekommen ist. 

• Die Vorhabensträger verpflichten sich, die errichtete Infrastruktur interes-
sierten Nutzern zu offenen transparenten und diskriminierungsfreien Bedin-
gungen zur Verfügung zu stellen und für die Nutzung oder den Verkauf der 
Infrastruktur Marktpreise in Rechnung zu stellen. Die Vorhabensträger ver-
pflichten sich weiter, dass die Erteilung von Konzessionen oder Aufträgen 
für den Betrieb der Infrastruktur durch Dritte zu offenen, transparenten und 
diskriminierungsfreien Bedingungen und unter Einhaltung geltender Verga-
bevorschriften erfolgt. 

• Die Zweckbindungsfrist für die zu errichtenden Anlagen bemisst sich an der 
geltenden AfA-Dauer für das Wirtschaftsgut. 

5.3. Für Rechtsgeschäfte mit der Zuwendung werterhöhter Grundstücke oder be-
schaffter Gegenstände gilt ab Abnahme durch den Vorhabensträger vorbehalt-
lich der Regelungen aus Ziff. 5.2. eine Zweckbindung von zehn Jahren. Aus-
nahmen davon sind von der Genehmigung des Freistaates Sachsen abhängig. 
Die LMBV mbH setzt gegenüber den Vorhabensträgern die Regelungen nach 
den Sätzen 1 und 2 bei den bewilligten und bei den zur Bewilligung anstehen-
den Realisierungsmaßnahmen über die Finanzierungs- und Übernahmever-
einbarungen bzw. die Übernahmevereinbarungen durch.  7 	SZe • isErsi  
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5.4. Die LMBV mbH zeigt dem Sächsischen Oberbergamt unverzüglich und unauf-
gefordert alle Änderungen subventionserheblicher Tatsachen an. 

5.5. Das Sächsische Oberbergamt als Bewilligungsbehörde, das Sächsische 
Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr (SMWA), die Bund-
Länder-Geschäftsstelle für die Braunkohlesanierung (Geschäftsstelle) und der 
Sächsische Landesrechnungshof sowie von ihnen Beauftragte Dritte sind be-
rechtigt, die Projekte vor Ort zu prüfen. Des Weiteren behält sich das Sächsi-
sche Oberbergamt eine nachträgliche Aufnahme, Änderung oder Ergänzung 
von Auflagen vor. 

Gründe 

1. 

Die LMBV mbH machte mit Finanzierungsanträgen bzw. Änderungsanträgen zu den 
Finanzierungsanträgen vom 7. Juni 2016, 2., 5., 6., 7., 8., 9., 13., 14., 15., 16 und 
22. September 2016 für die unter Ziff. 2. näher bezeichneten Teilobjekte Zuwendungen 
geltend. Die beantragten Zuwendungen beziehen sich auf das Jahr 2016 (Teilobjekte 
394.039 und 494.082), auf das Jahr 2017 (alle beantragten Teilobjekte) und auf das 
Jahr 2018 (Teilobjekt 494.055). Zu den Teilobjekten 394.004, 341.006, 394.045, 
394.053, 394.060, 394.080, 394.085, 394.086, 394.087, 394.088, 394.090, 394.091, 
396.014, 396.017, 494.055, 494.071 zeigte die LMBV wegen der Verschiebung von 
Leistungen in das Jahr 2017 die teilweise Nichtinanspruchnahme der für das Jahr 2016 
zuvor bewilligten Zuwendungen an. Zum Teilobjekt 494.009 zeigte die LMBV mbH 
nach Neufestlegung des Finanzierungsschlüssels zwischen § 2 und § 4 VA Braunkoh-
lesanierung einen Erstattungsanspruch für das Jahr 2017 in Höhe von 906.461,08 € 
an, dem keine bewilligte Zuwendung gegenübersteht. 

Die Geschäftsstelle bestätigte mit Prüfvermerken vom 6. Juli 2016, 20., 23., 26., 27., 
29., 30. September 2016 sowie 10., 11. und 13. Oktober 2016 die wirtschaftliche und 
technologische Plausibilität der Anträge und empfahl den Regionalen Sanierungsbeirä-
ten Ostsachsen und Westsachsen die Genehmigung. 

Die stimmberechtigten Mitglieder im Regionalen Sanierungsbeirat Westsachsen ge-
nehmigten die Anträge auf der Sitzung am 28. Juli 2016 (Teilobjekt 494.071) und auf 
der Sitzung am 19. Oktober 2016 (übrige Teilobjekte). Die stimmberechtigten Mitglieder 
im Regionalen Sanierungsbeirat Ostsachsen genehmigten die Anträge auf der Sitzung 
am 25. Oktober 2016. 

Das Sächsische Oberbergamt widerruft in Teilen die Zuwendung zu den unter Ziff. 1. 
bezeichneten Teilobjekten auf Grundlage des § 1 Gesetz zur Regelung des Verwal-
tungsverfahrens- und Verwaltungszustellungsrechts für den Freistaat Sachsen (Sächs-
VwVfZG) in Verbindung mit § 49 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 Verwaltungsverfahrensgesetz 
(VwVfG). Danach kann ein rechtmäßiger Verwaltungsakt, der eine einmalige oder lau- 
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fende Geldleistung oder teilbare Sachleistung zur Erfüllung eines bestimmten Zwecks 
gewährt oder hierfür Voraussetzung ist, auch nachdem er unanfechtbar geworden ist, 
ganz oder teilweise auch mit Wirkung für die Vergangenheit widerrufen werden, wenn 
die Leistung nicht, nicht alsbald nach der Erbringung oder nicht mehr für den in dem 
Verwaltungsakt bestimmten Zweck verwendet wird. Die LMBV mbH hat zu den Teilob-
jekten den in Ziff. 1 benannten Minderbedarf gegenüber der bisherigen Bewilligung für 
die Jahre 2016 und 2017 angezeigt. Die bewilligte Zuwendung in Höhe des Minderbe-
darfs benötigt sie nicht mehr für den ursprünglich bestimmten Zweck, der Ausführung 
der Maßnahmen in den betreffenden Jahren. Vom Auswahlermessen der Vorschrift 
macht das Sächsische Oberbergamt durch vollständigen Widerruf der nicht mehr benö-
tigten Zuwendung Gebrauch. Dem steht kein mindestens gleichwertiges öffentliches 
oder privates Interesse entgegen. Zu den Teilobjekten 394.045, 394.060, 394.080, 
394.086, 394.087, 394.088, 394.091 und 494.055 verteilt sich der Widerruf auf jeweils 
zwei, zum Teilobjekt 494.009 auf vier vorherige Bewilligungen, wobei das Sächsische 
Oberbergamt vorrangig und in vollem Umfang die jüngeren Bewilligungen widerruft. 

Das Sächsische Oberbergamt bewilligt die nicht rückzahlbare Zuwendung nach Ziff. 2. 
als Projektförderung nach der Haushaltsordnung des Freistaates Sachsen (SäH0) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 10. April 2001 (GVBI. S. 153), insbesondere 
der §§ 23 und 44 in Verbindung mit dem Vierten ergänzenden Verwaltungsabkommen 
über die Regelung der Finanzierung der ökologischen Altlasten (VA Altlastenfinanzie-
rung) in der Fassung vom 10. Januar 1995 über die Finanzierung der Braunkohlesanie-
rung in den Jahren 2013 bis 2017 (VA V Braunkohlesanierung) vom 9. Oktober 2012. 
Hierzu stützt es sich inhaltlich auf die Prüfvermerke der Geschäftsstelle und die Ge-
nehmigungen der stimmberechtigten Mitglieder der Regionalen Sanierungsbeiräte 
Westsachsen und Ostsachsen. 

Für die Bewilligung wendet das Sächsische Oberbergamt nach Erlass des SMWA gel-
tende projektübergreifende Regelungen an. Die Erlasslage unterteilt förderfähige Maß-
nahmen nach Fallgruppen, die sich insbesondere wegen der Finanzierungsart und der 
prozentualen Höhe der Anteilsfinanzierung unterscheiden. Der Erlass sichert die 
Gleichbehandlung verschiedener Vorhabensträger. Die unter Ziff. 2.1. und 2.2. genann-
ten Teilobjekte bewilligt das Sächsische Oberbergamt als Schlüsselprojekte zur Ent-
wicklung der Bergbaufolgelandschaft (Schiffsanleger) mit einem Sockelbetrag von bis 
zu 300.000,00 E im Rahmen der Vollfinanzierung und darüber hinaus mit einer Anteils-
finanzierung nach der jeweils gebietsbezogenen Förderquote nach der Richtlinie des 
SMWA zur Förderung der wirtschaftlichen Infrastruktur im Rahmen der Gemeinschafts-
aufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur (GRW-Infra) vom 14. Juli 
2015 (SächsABI. S. 1076), Abschnitt VI., Nr. 2a) mit einem gegenüber Abschnitt Vl., Nr. 
1 Satz 3 um zehn Prozentpunkte gemindertem Fördersatz. Die unter Ziff. 2.3. und 2.4. 
genannten Teilobjekte bewilligt das Sächsische Oberbergamt mit einer Anteilsfinanzie-
rung in Höhe 75 bzw. 80 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben. Die Anteilsfinan-
zierung entspricht jeweils der gebietsbezogenen Förderquote nach der Richtlinie des 
SMWA zur Förderung der wirtschaftlichen Infrastruktur im Rahmen der Gemeinschafts-
aufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur (GRW-Infra) vom 14. Juli 
2015 (SächsABI. S. 1076), Abschnitt Vl., Nr. 2a) mit gegenüber Abschnitt Vl., Nr. 1 
Satz 3 um zehn Prozentpunkte gemindertem Fördersatz. Die unter Ziff. 2.5. genannten 
Teilobjekte bewilligt das Sächsische Oberbergamt aufgrund der mit Erlass bestimmten 
Bestandsschutzregelungen nach der Erlasslage zu § 4 VA IV Braunkohlesanierung. 
Die unter 2.6. genannten Teilobjekte bewilligt es als Schlüsselprojekte zur Schiffbarma- 
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chung mit Vollfinanzierung der Ausgaben. Die Zuwendung zum Teilobjekt 494.075 
(0,48 €) ist eine antragsgemäße Nachbewilligung aufgrund eines Datenfehlers bei der 
vorherigen Bewilligung. 

Der nach Ziff. 3. festgestellte Erstattungsanspruch ergibt sich aus der mit der LMBV 
mbH festgelegten Finanzierungsquote der Ausgaben zum Bau der kurzen Gewässer-
verbindung zwischen dem Cospudener und Zwenkauer See zwischen § 2 und § 4 VA 
Braunkohlesanierung, der letztlich geringere Ausgaben zum Teilobjekt 494.009 im § 4 
zur Folge hat. Der teilweise auf das Jahr 2017 festgestellte Erstattungsanspruch richtet 
sich u. a. nach der Verfügbarkeit umschichtungsfähiger Mittel aus § 2 VA Braunkoh-
lesanierung in den Jahren 2016 und 2017. Die Verteilung des Erstattungsanspruches 
ist insoweit plausibel, auch wenn dem anteiligen Erstattungsanspruch für das Jahr 
2017 in Höhe von 906.461,08 € keine Bewilligung gegenübersteht. Die Aufrechnung 
erfolgt deshalb gegen den Mittelabruf zu allen anderen Teilobjekten im § 4 VA Braun-
kohlesanierung. Die Aufrechnung steht unter der Forderung, dass die LMBV mbH diese 
sofort und umfänglich mit dem ersten Mittelabruf im Jahr 2017 vornimmt. Wenn dieser 
unter dem Erstattungsbetrag in Höhe von 907.461,08 € liegt, nimmt die LMBV mbH die 
Aufrechnung mit dem Folgeabruf, ggf. mit den Folgeabrufen vor. 

Zur Bewilligung von Zuwendungen ab dem Jahr 2018 liegt dem Sächsischen Ober-
bergamt derzeit noch keine Bewirtschaftungsbefugnis vor. Es kann zum beantragten 
Teilobjekt 494.055 für das Jahr 2018 deshalb gegenwärtig nur eine Zuwendung für den 
Fall und Zeitpunkt des Vorliegens der entsprechenden Bewirtschaftungsbefugnis in 
Aussicht stellen (s. Ziff. 4). 

Die Bewilligung gilt ansonsten nach den Maßgaben der Projektträgervereinbarung zu 
§ 4 VA V Braunkohlesanierung vom 5. Dezember 2012. 

Die Nebenbestimmungen zu Ziff. 5.1. sind erforderlich, soweit die Anwendbarkeit der 
ANBest-P im Einzelfall aufgrund des VA V Braunkohlesanierung unsachgemäß wäre. 
Die Regelungen zu den Ziff. 5.1.2 bis 5.1.4 berücksichtigen die seit 18. April 2016 gel-
tenden Rechtsänderungen nach dem Vergaberechtsmodernisierungsgesetz und der 
Vergaberechtsmodernisierungsverordnung. Sie gelten vorbehaltlich der Neufassung 
der ANBest-P. 

Die Regelungen zu Ziff. 5.2. dienen der Einhaltung der Freistellungsvoraussetzungen 
nach Ad. 3 der AGVO. Die Regelungen sichern die Vereinbarkeit der festgestellten 
Beihilfen mit dem Binnenmarkt und der Freistellung von der Anmeldepflicht nach Art. 
108 Abs. 3 AEUV (Notifizierung). Die konkreten Regelungen dienen dem rechtmäßigen 
Vollzug des Art. 1 Nr. 4 a) AGVO und des Art. 56 AGVO. 

Mit den Regelungen zu Ziff. 5.3. wahrt das Sächsische Oberbergamt die Interessen 
des Freistaates Sachsen zu dem in zeitlicher Hinsicht wirtschaftlichen Einsatz der Zu-
wendung. 

Subventionserhebliche Tatsachen nach Ziff. 5.4. sind alle Tatsachen, von denen die 
Bewilligung, Gewährung, Rückforderung, Weitergewährung oder das Belassen der Zu-
wendung abhängig ist. Dazu gehören alle Tatsachen, die mit dem Antrag und der Be-
willigung im Zusammenhang stehen. Das Sächsische Oberbergamt weist hierzu auf die 

FÄ'Es 	, 
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Bestimmungen des Gesetzes gegen missbräuchliche Inanspruchnahme von Subven-
tionen (Subventionsgesetz) vom 29. Juli 1976 (BGBl. I S. 2037) in der gültigen Fassung 
hin. 

Die Auszahlung der Zuwendung erfolgt nach den Allgemeinen Bestimmungen zum 
Antragsverfahren für die Förderung von Projekten zur Sanierung ökologischer Altlasten 
im Bereich Braunkohle („Antragsverfahren Braunkohlesanierung") in der geltenden 
Fassung. Die Zuwendung ist nur in dem Umfang anzufordern, als sie bis zur nächsten 
Mittelanforderung für fällige Leistungen benötigt wird. Mittelanforderungen sollen dem 
Sächsischen Oberbergamt spätestens bis zehn Arbeitstage vor Fälligkeit vorliegen. 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe schrift-
lich oder zur Niederschrift beim Sächsischen Oberbergamt, Kirchgasse 11, 09599 Frei-
berg, Widerspruch eingelegt werden. 

FREJSTA,Ai 
SACi- Isr-- r\.  I 

V 
>: 

• A 
Martin Herrmann 
Abteilungsleiter 
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53 Erschließung NO-Ufer Spreetaler See 

11 . 	2013: 	0,00 	0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 
ÄA 	2014: 	0,00 	0,00 	 0,00 	 0,00 	34.609,37 

2015: 	0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	7.819,19 

2016: 	0,00 	-595.831,81 	-148.957,95 	-446.873,86 	703.207,89 

2017: 	0,00 	699.524,84 	174.881,21 	524.643,63 	524.643,63 

[ 25 % ] 	 Finanzierungsart 	5 

0,00 

11.536,46 

2.606,40 

234.402,63 

174.881,21 

gesamt 
	

0,00 	103.693,03 	25.923,26 
	

77.769,77 	1.270.280,08 	423.426,69 

60 Überregionaler Radweg Schwarze Elster - Elbmündung 
	

[ 10 % ] 	 Finanzierungsart 	5 

2013: 	0,00 	0,00 	 0,00 	 0,00 

2014: 	0,00 	0,00 	 0,00 	 0,00 

2015: 	0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 

2016: 	0,00 	-274.064,14 	-27.406,41 	-246.657,73 
2017: 	0,00 	274.034,39 	27.403,44 	246.630,95 

10.333,01 

14.321,41 

0,00 

132.233,16 

256.548,41 

13 . 

ÄA 
1.148,11 

1.591,27 

0,00 

14.692,57 

28.505,38 

Anlage 1: Zuwendungsbescheid § 4-Maßnahmen 
Freistaat Sachsen vom 24.11.2016 

Nr. + Titel vom Antrag/Teilobjekt 	davon Antragsteller 
Änderungsantrag Drittmittel Finanzierungs- 	in % bzw. absolut 

Jahr 	 summe 

davon Erstattungs- 
betrag Freistaat SN 
Änderungsantrag 

neuer Erstatt ungs- 
betrag gesamt 

neuer Anteil 
Antragsteller 

gesamt 

Finanzierungsart 2...ohne USt. und 5...mit USt. 

341 	300 Schiffbare Verbindungen 
4 	Schiffbarmachung Überleiter 3a 

	
0 % ] 	 Finanzierungsart 	2 

5. 	2013: 	0,00 	0,00 	 0,00 	 0,00 	17.129,00 
	

0,00 
AA 	2014: 	0,00 	0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 

	
0,00 

2015: 	0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 
	

0,00 

2016: 	0,00 	-3.624,00 	 0,00 	 -3.624,00 	7.182,00 
	

0,00 

2017: 	0,00 	3.640,00 	 0,00 	 3.640,00 	203.198,00 
	

0,00 

gesamt 	0,00 	16,00 	 0,00 	 16,00 	227.509,00 	 0,00 

6 	Schiffbarmachung Überleiter 3 
	

[ 0 % ] 	 Finanzierungsart 	2 

5 	2013: 	0,00 	0,00 	 0,00 	 0,00 	13.606,00 
	

0,00 

2014: 	0,00 	0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 
	

0,00 

2015: 	0,00 	0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 
	

0,00 

2016: 	0,00 	-8.488,00 	 0,00 	 -8.488,00 	5.240,00 
	

0,00 

2017: 	0,00 	8.646,00 	 0,00 	 8.646,00 	243.403,00 
	

0,00 

gesamt 	0,00 	158,00 	 0,00 	 158,00 	262.249,00 	 0,00 

394 	300 Realisierungsprojekt Sachsen-Ost § 4 
45 Fingerstege Hafen Berzdorfer See 

5 . 	2013: 	0,00 	0,00 
ÄA 	2014: 	0,00 	0,00 

2015: 	0,00 	 0,00 
2016: 	0,00 	-109.898,88 
2017: 	0,00 	109.923,87  

[ 20 % 

	

0,00 	 0,00 

	

0,00 	 0,00 

	

0,00 	 0,00 

	

-21.979,78 	-87.919,10 

	

21.984,77 	 87.939,10 

Finanzierungsart 5 

	

0,00 
	

0,00 

	

0,00 
	

0,00 

	

9.794,18 
	

2.448,54 

	

12.832,96 
	

3.208,24 

	

87.939,10 
	

21.984,77 

2o, on 
gesamt 	0,00 	24,99 	 5,00 

	
110.566,23 	27.641,56 

gesamt 	0,00 	-29,75 	-2,98 	 -26,78 	413.435,99 	45.937,33 
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Nr. + Titel vom Antrag/Teilobjekt davon Antragsteller 
in % bzw. absolut 

davon Erstattungs- neuer Erstattungs- 	neuer Anteil 
betrag Freistaat SN 	betrag gesamt 	Antragsteller 
Änderungsantrag 	 gesamt 

Finanzierungsart 2. ..ohne USt, und 5...mit USt. 

Änderungsantrag 	Drittmittel 	Finanzierungs- 
Jahr 	 summe 

80 Äußere Erschließung Nordoststrand und Deutsch Ossig 2. [ 10 	% 	1 Finanzierungsart 	5 
BA 

5 . 	2013: 	0,00 	0,00 0,00 0,00 104.623,20 11.624,80 
ÄA 	2014: 	0,00 	0,00 0,00 0,00 59.148,00 6.572,00 

2015: 	0,00 	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2016: 	0,00 	-692.990,55 -69.299,06 -623.691,50'4-9 38.878,37 4.319,82 

2017: 	0,00 	692.288,45 69.228,85 623.059,64'4;0 623.059,61 69.228,85 

gesamt 	0,00 	-702,10 -70,21 -631,89 825.709,18 91.745,46 

85 Wegeverbindung Bahnhof Hagenwerder - [ 20 	% ] Finanzierungsart 	5 
Wassersportzentrum Berzdorfer See 

3. 	2013: 	0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ÄA 2014: 	0,00 	 0,00 

2015: 	0,00 	0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
7.242,82 

0,00 

1.810,70 

2016: 	0,00 	-5.982,13 -1.196,43 -4.785,70 14.771,23 3.692,81 

2017: 	0,00 	108.012,73 21.602,55 86.410,18 86.410,18 21.602,55 

gesamt 	0,00 	102.030,60 20.406,12 81.624,48 108.424,23 27.106,06 

86 Umsetzung eines einheitlichen Wegeleitsystems für den 
sächsischen Teil des Lausitzer Seenlandes (motorisiert) 

4. 	2013: 	0,00 	0,00 	 0,00 

[ 25 % 

0,00 

] Finanzierungsart 	5 

0,00 	 0,00 
ÄA 2014: 	0,00 	0,00 0,00 0,00 0,00 	 0,00 

2015: 	0,00 	0,00 0,00 0,00 126.162,02 	42.054,01 

2016: 	0,00 	-321.874,77 -80.468,69 -241.406,08 17.450,16 	 5.816,72 

2017: 	0,00 	369.646,13 92.411,53 277.234,60 277.234,60 	92.411,53 

gesamt 	0,00 	47.771,36 11.942,84 35.828,52 420.846,77 	140.282,26 

87 Schiffbarmachung Bänmalder See [ 	0 % 1 Finanzierungsart 	2 

2 . 	2013: 	0,00 	0,00 0,00 0,00 0,00 	 0,00 
ÄA 	2014: 	0,00 	0,00 0,00 0,00 0,00 	 0,00 

2015: 	0,00 	0,00 0,00 0,00 415.588,00 	 0,00 

2016: 	0,00 	-45.396,00 0,00 -45.396,00 96.067,00 	 0,00 

2017: 	0,00 	45.330,00 0,00 45.330,00 210.092,00 	 0,00 

gesamt 	0,00 	-66,00 0,00 -66,00 721.747,00 	 0,00 

88 Schiffbarmachung Berzdorfer See [ 	0 % ] Finanzierungsart 	2 

2. 	2013: 	0,00 	0,00 0,00 0,00 0,00 	 0,00 
ÄA 2014: 	0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 	 0,00 

2015: 	0,00 	0,00 0,00 0,00 212.195,00 	 0,00 

2016: 	0,00 	-58.482,00 0,00 -58.482,00 57.627,00 	 0,00 

2017: 	0,00 	80.881,00 0,00 80.881,00 138.530,00 	 0,00 

gesamt 	0,00 	22.399,00 0,00 22.399,00 408.352,00 	 0,00 

FREISfAAf 
SAr. 	: 

4  
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Nr. + Titel vom Antrag/Teilobjekt  
Änderungsantrag Drittmittel Finanzierungs- 

Jahr 	 summe 

davon Antragsteller 
in % bzw absolut 

davon Erstattungs- 
betrag Freistaat SN 
Änderungsantrag 

neuer Erstattungs- 
betrag gesamt 

neuer Anteil 
Antragsteller 

gesamt 

Finanz rungsart 2...ohne USt. und 5...mit USt. 

90 Schiffsanlegestelle Nordufer Spreetaler See 	 [ 25 % 1 	 Finanzierungsart 	5 

1 . 	2013: 	0,00 	0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 
ÄA 	2014: 	0,00 	0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 

2015: - 	0,00 	0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 

2016: 	0,00 	-102.507,79 	-626,95 	-101.880,84 	 0,00 	 0,00 

2017: 	0,00 	102.493,51 	-49.376,62 	151.870,1,4 	659.311,72 	119.770,57 

gesamt 
	

0,00 	-14,28 	-50.003,57 	 49.989,e0 	659.311,72 	119.770,57 

91 Infrastrukturelle Erschließung Nordstrand Dreiweiberner 
	

[ 0 % ] 	 Finanzierungsart 	2 
See 

4. 

ÄA 
2013: 	0,00 	0,00 
2014: 	0,00 	0,00 
2015: 	0,00 	0,00 

2016: -7.688,00 -199.651,00 
2017: 	9.211,00 	438.242,00 

	

0,00 	 0,00 

	

0,00 	 0,00 

	

0,00 	 0,00 

	

0,00 	-191.963,00 

	

0,00 	429.031,00 

0,00 

0,00 

0,00 

756.532,00 

429.031,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

gesamt 	1.523,00 	238.591,00 	 0,00 	237.068,00 	1.185.563,00 	 0,00 

396 	300 	Realisierungsprojekt Sachsen-Ost § 4 BB 
14 Schiffbarmachung Geierswalder See - Teil Sachsen 	 [ 	0 	% 

7. 	2013: 	0,00 	0,00 	 0,00 	 0,00 

] Finanzierungsart 

287.641,00 

2 

0,00 
ÄA 2014: 	0,00 	0,00 	 0,00 	 0,00 97.778,00 0,00 

2015: 	0,00 	0,00 	 0,00 	 0,00 1.319.585,00 0,00 

2016: 	0,00 	-1.234.391,00 	 0,00 	-1.234.391,00 33.708,00 0,00 

2017: 	0,00 	1.239.822,00 	 0,00 	1.239.822,00 1.267.235,00 0,00 

gesamt 	0,00 	5.431,00 	 0,00 	 5.431,00 3.005.947,00 0,00 

17 Schiffsanleger Partwitzer See 	 [ 25 	% ] Finanzierungsart 5 

2. 	2013: 	0,00 	0,00 	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 
ÄA 2014: 	0,00 	0,00 	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 

2015: 	0,00 	0,00 	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 

2016: 	0,00 	-134.780,59 	 0,00 	-134.780,59 21.669,90 0,00 

2017: 	0,00 	136.269,28 	 0,00 	136.269,28 136.269,28 0,00 

gesamt 	0,00 	1.488,69 	 0,00 	 1.488,69 157.939,18 0,00 

494 	400 	Realisierungsprojekt Sachsen-West § 4 
9 	Schiffbare Verbindung Cospudener - Zwenkauer See 	 [ 	0 % ] Finanzierungsart 5 

18. 	2013: 	0,00 	0,00 	 0,00 	 0,00 916.861,68 0,00 
ÄA 2014: 	0,00 	0,00 	 0,00 	 0,00 775.665,80 0,00 

2015: 	0,00 	0,00 	 0,00 	 0,00 10.767.869,70 0,00 

2016: 	0,00 	-748.333,88 	 0,00 	-748.333,88 4.532.895,64 0,00 

2017: 	0,00 	-1.237.600,00 	 0,00 	-1.237.600,00 -906.461,08 0,00 

gesamt 	0,00 	-1.985.933,88 	 0,00 	-1.985.933,88 16.086.831,74 0,00 
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2013: 	0,00 	0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 
2014: 	0,00 	0,00 	 0,00 	 0,00 	160.448,30 
2015: 	0,00 	0,00 	 0,00 	 0,00 	581.869,84 

2016: 	0,00 -1.239.770,56 -309.942,64 	-929.827,92 	72.739,64 

2017: 	0,00 	223.510,56 	55.877,64 	167.632,92 	959.071,58 

11 . 

ÄA 
0,00 

53.482,77 

193.956,61 

24.246,55 

319.690,53 

Nr. + Titel vom An ragfTeilobjekt 
Änderungsantrag Drittmittel Finanzierungs- 

Jahr 	 summe 

neuer Anteil 
Antragsteller I 

gesamt 

Finanzierungsart 2...ohne USt. und 5...mit USt. 

davon Antragsteller 
in % bzw. absolut 

davon Erstattungs- 
betrag Freistaat SN 
Änderungsantrag 

neuer Erstattungs- 
betrag gesamt 

39 Anbindung und Gestaltung Strand am Zwochauer See 	 [ 20 % ] 	 Finanzierungsart 	5 

3 . 	2013: 	0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 
ÄA 	2014: 	0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	35.004,09 	8.751,02 

2015: 	0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	47.161,13 	11.790,28 

2016: 	0,00 	7.445,83 	1.489,17 	 5.956,66 	23.568,66 	 5.892,17 

2017: 	0,00 	516.655,16 	103.331,03 	413.324,13 	413.324,13 	103.331,03 

gesamt 
	

0,00 	524.100,99 	104.820,20 	419.280,79 
	

519.058,01 	129.764,50 

55 Schiffbarmachung der Pleiße-Connewitzer Wehr bis AGRA- 	[ 25 % 1 	 Finanzierungsart 	5 
Wehr 

gesamt 
	

0,00 -1.016.260,00 -254.065,00 	-762.195,00 
	

1.774.129,35 	591.376,45 

71 Strandgestaltung am Südufer Hayna des Schladitzer Sees 	 [ 20 % ] 	 Finanzierungsart 	5 

8 . 	2013: 	0,00 	0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 
ÄA 	2014: 	0,00 	0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 

2015: 	0,00 	0,00 	 0,00 	 0,00 	42.483,95 	10.620,99 

2016: 	0,00 	-804.955,27 	-160.991,05 	-643.964,22 	466.004,95 	116.501,24 

2017: 	0,00 1.249.430,98 249.886,20 	999.544,78 	999.544,78 	249.886,20 

gesamt 
	

0,00 	444.475,71 	88.895,14 	355.580,57 	1.508.033,69 	377.008,42 

75 Gemeingebrauch/ Schiffbarmachung Störmthaler See [ 	0 % 3 Finanzierungsart 5 

0 . 2013: 	0,00 	0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 
AA 2014: 	0,00 	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 

2015: 	0,00 	0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 

2016: 	0,00 	0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 

2017: 	0,00 	 0,48 	 0,00 0,48 0,48 0,00 

gesamt 	0,00 	0,48 	 0,00 0,48 0,48 0,00 

81 Gemeingebrauch/Schiffbarmachg.Tagebauseen WSN- [ 	0 % 1 Finanzierungsart 5 
Südraum Lpz. 

1 2013: 	0,00 	0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 
ÄA 2014: 	0,00 	0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 

2015: 	0,00 	0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 

2016: 	0,00 	0,00 	 0,00 0,00 319.894,61 0,00 

2017: 	0,00 	38.371,55 	 0,00 38.371,55 337.221,01 0,00 

gesamt 	0,00 	38.371,55 	 0,00 38.371,55 657.115,62 0,00 
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Nr. + Titel vom Antrag/Teilobjekt davon Antragsteller 
in % bzw absolut 

davon Erstattungs- neuer Erstattungs- 	neuer Anteil 
betrag Freistaat SN 	betrag gesamt 	Antragsteller 
Änderungsantrag 	 gesamt 

Finanzierungsart 2, „ohne USt. und 5...mit USt. 

Änderungsantrag 	Drittmittel 	Finanzierungs- 
Jahr 	 summe 

82 Gemeingebrauch/Schiffbarmachung Tagebauseen WSN 
Nordraum 

0. 	2013: 	0,00 	 0,00 	 0,00 

[ 	0 % 

0,00 

] Finanzierungsart 

0,00 

5 

0,00 

2014: 	0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2015: 	0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2016: 	0,00 	80.202,43 0,00 80.202,43 80.202,43 0,00 

2017: 	0,00 	151.141,90 0,00 151.141,90 151.141,90 0,00 

gesamt 	0,00 	231.344,33 0,00 231.344,33 231.344,33 0,00 

83 	Errichtung Aussichtsturm Stöntzsch [ 25 % ] Finanzierungsart 5 

0. 	2013: 	0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ÄA 	2014: 	0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2015: 	0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2016: 	0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2017: 	0,00 	35.110,95 8.777,74 26.333,21 26.333,21 8.777,74 

gesamt 	0,00 	35.110,95 8.777,74 26.333,21 26.333,21 8.777,74 

84 Schiffsanleger Rittergut Kahnsdorf am Hainer See 

0. 	2013: 	0,00 	 0,00 	 0,00 

[ 	0 % 

0,00 

1 Finanzierungsart 

0,00 

5 

0,00 

2014: 	0,00 	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 

2015: 	0,00 	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 

2016: 	0,00 	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 

2017: 	0,00 	51.550,80 	 0,00 51.550,80 51.550,80 0,00 

gesamt 	0,00 	51.550,80 	 0,00 51.550,80 51.550,80 0,00 

85 Schiffsanleger Ferienhain Nordufer am Hainer See [ 25 % ] Finanzierungsart 5 

0. 	2013: 	0,00 	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 
ÄA 2014: 	0,00 	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 

2015: 	0,00 	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 

2016: 	0,00 	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 

2017: 	0,00 	34.595,68 	8.648,92 25.946,76 25.946,76 8.648,92 

gesamt 	0,00 	34.595,68 	8.648,92 25.946,76 25.946,76 8.648,92 

86 Erholungsstrand am Bockwitzer See [ 25 	% ] Finanzierungsart 5 

o 	2013: 	0,00 	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 
ÄA 2014: 	0,00 	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 

2015: 	0,00 	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 

2016: 	0,00 	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 

2017: 	0,00 	39.071,27 	9.767,82 29.303,45 29.303,45 9.767,82 

gesamt 	0,00 	39.071,27 	9.767,82 29.303,45 29.303,45 9.767,82 
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(Alle Angaben 
in Eurog 

Nr. + Titel vom Antrag/Teilobjekt  
Änderungsantrag Drittmittel Finanzierungs- 

Jahr 
	 summe  

davon Antragsteller 
in % bzw. absolut 

davon Erstattungs- 
betrag Freistaat SN 
Änderungsantrag 

neuer Erstattungs-
betrag gesamt 

neuer Anteil 
Antragsteller 

gesamt 

Finanzierungsart 2...ohne USt. und 5...mit USt. 

Finanzierungs- 2013: 0,00 0,00 Erstattungs- 
anteil 2014: 0,00 0,00 betrag 

Antragsteller 2015: 0,00 0,00 Freistaat 

2016: -6.434.678,96 -5.666.306,32 Sachsen 

2017: 5.301.526,21 4.606.957,46 

Zusammenfassung bezieht sich auf diese Änderungsanträge! 

7-74 
4,j(e=17 
leze:>6%,  
ra,,y L  

f 

spjfe,?:‚  Seite 6 von 6 23.11.2016 	SächsOBA/Ref. 13 Freiberg: Bericht Anträge zu Zuwendungsbescheid 



Anlage 2 
zur VwV zu § 44 SäH0 

Allgemeine Nebenbestimmungen 
für Zuwendungen zur Projektförderung 

(ANB es t-P) 

Die ANBest-P enthalten Nebenbestimmungen (Bedingungen und Auflagen) im Sinne von 
§ 36 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23. Januar 2003 (BGBl. 1 S. 102), in der jeweils geltenden Fassung, sowie notwendige 
Erläuterungen. Die Nebenbestimmungen sind als Bestandteil des Zuwendungsbescheides 
verbindlich, soweit dort nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist. 

Inhaltsübersicht 

Nummer 1 Anforderung und Verwendung der Zuwendung 

Nummer 2 Nachträgliche Ermäßigung der Ausgaben oder Änderung der Finanzierung 

Nummer 3 Vergabe von Aufträgen 

Nummer 4 Zur Erfüllung des Zuwendungszwecks beschaffte Gegenstände 

Nummer 5 Mitteilungspflichten des Zuwendungsempfängers 

Nummer 6 Nachweis der Verwendung 

Nummer 7 Prüfung der Verwendung 

Nummer 8 Erstattung der Zuwendung, Verzinsung 

Anforderung und Verwendung der Zuwendung 

	

1.1 	Die Zuwendung darf nur zur Erfüllung des im Zuwendungsbescheid bestimmten 
Zwecks verwendet werden. Die Zuwendung ist wirtschaftlich und sparsam zu 
verwenden. 

	

1.2 	Alle mit dem Zuwendungszweck zusammenhängenden Einnahmen (Zuwendungen, 
Leistungen Dritter) und der Eigenanteil des Zuwendungsempfängers sind als 
Deckungsmittel für alle mit dem Zuwendungszweck zusammenhängenden Ausgaben 
einzusetzen. Der Finanzierungsplan (aufgegliederte Berechnung der mit dem 
Zuwendungszweck zusammenhängenden Ausgaben mit einer Übersicht über die 
beabsichtigte Finanzierung) ist hinsichtlich des Gesamtergebnisses verbindlich. Die 
Einzelansätze dürfen um bis zu 20 vom Hundert überschritten werden, soweit die 
Überschreitung durch entsprechende Einsparungen bei anderen Einzelansätzen der 
zuwendungsfähigen Ausgaben ausgeglichen werden kann. Beruht die Überschreitung 
eines Einzelansatzes auf behördlichen Bedingungen oder Auflagen, insbesondere im 
Rahmen des baurechtlichen Verfahrens, sind innerhalb des Gesamtergebnisses des 
Finanzierungsplans auch weitergehende Abweichungen zulässig. Im Übrigen sind 
Überschreitungen zulässig, wenn sie der Zuwendungsempfänger voll aus eigenen 
Mitteln trägt. Die Sätze 2 bis 4 finden bei der Festbetragsfinanzierung keine 
Anwendung. 

1.3 	Dürfen aus der Zuwendung auch Personalausgaben oder sächliche 
Verwaltungsausgaben geleistet werden und werden die Gesamtausgaben des 
Zuwendungsempfängers überwiegend aus Zuwendungen der öffentlichen Hand 
bestritten, darf der Zuwendungsempfänger seine Beschäftigten finanziell nicht besser 



stellen als vergleichbare Staatsbedienstete; höhere Entgelte als im jeweils gültigen 
Tarifvertrag festgelegt sowie sonstige über- und außertarifliche Leistungen dürfen 
nicht gewährt werden. 

1.4 	Die Zuwendung darf nur insoweit und nicht eher angefordert werden, als sie für 
längstens innerhalb von zwei Monaten nach der Auszahlung fällige Zahlungen 
benötigt wird. Die Anforderung jedes Teilbetrages muss die zur Beurteilung des 
Mittelbedarfs erforderlichen Angaben enthalten. Im Übrigen dürfen die 
Zuwendungen wie folgt in Anspruch genommen werden: 

1.4.1 	bei Anteil- oder Festbetragsfinanzierung18  jeweils anteilig mit etwaigen 
Zuwendungen anderer Zuwendungsgeber und den vorgesehenen eigenen und 
sonstigen Mitteln des Zuwendungsempfängers, 

1.4.2 bei FehlbedarfsfinanzierungI7, wenn die vorgesehenen eigenen und sonstigen Mittel 
des Zuwendungsempfängers verbraucht sind. Wird ein im Haushaltsjahr zu 
deckender Fehlbedarf anteilig durch mehrere Zuwendungsgeber finanziert, so darf die 
Zuwendung jeweils nur anteilig mit den Zuwendungen der anderen 
Zuwendungsgeber angefordert werden. 

1.5 	Der Zuwendungsbescheid kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden, 
wenn sich herausstellt, dass der Zuwendungszweck nicht zu erreichen ist. 

1.6 	Zahlungen vor Empfang der Gegenleistung dürfen aus der Zuwendung nur vereinbart 
oder bewirkt werden, soweit dies allgemein üblich oder durch besondere Umstände 
gerechtfertigt ist. 

2 	Nachträgliche Ermäßigung der Ausgaben oder Änderung der Finanzierung 
2.1 	Ermäßigen sich nach der Bewilligung die in dem Finanzierungsplan veranschlagten 

zuwendungsfähigen Ausgaben, erhöhen sich die Deckungsmittel oder treten neue 
Deckungsmittel (zum Beispiel Investitionszulagen) hinzu, so ermäßigt sich die 
Zuwendung 

2.1.1 bei Anteilfinanzierung17  anteilig mit etwaigen Zuwendungen anderer 
Zuwendungsgeber und den vorgesehenen eigenen und sonstigen Mitteln des 
Zuwendungsempfängers, 

2.1.2 bei Fehlbedarfsfinanzierung17  um den vollen in Betracht kommenden Betrag. Wird 
derselbe Zuwendungszweck sowohl vom Freistaat Sachsen als auch vom Bund 
und/oder einem anderen Land gefördert, wird der Betrag im Verhältnis der von diesen 
Zuwendungsgebern gewährten Zuwendungen aufgeteilt. 

2.2 	Nummer 2.1 gilt (ausgenommen bei wiederkehrender Förderung desselben 
Zuwendungszweckes) nur, wenn sich die zuwendungsfähigen Ausgaben oder die 
Deckungsmittel um mehr als 500 EUR ändern. 

3 	Vergabe von Aufträgen 
3.1 	Wenn die Zuwendung oder bei Finanzierung durch mehrere Stellen der Gesamtbetrag 

der Zuwendung mehr als 100 000 Euro beträgt, sind anzuwenden: 
Bei der Vergabe von Aufträgen für Bauleistungen das Gesetz über die 
Vergabe öffentlicher Aufträge im Freistaat Sachsen (SächsVergabeG) sowie 
der Abschnitt 1 der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen — Teil 
A (VOB/A). 
Bei der Vergabe von Aufträgen für Lieferungen und Leistungen 
(ausgenommen Bauleistungen) das SächsVergabeG sowie Abschnitt 1 der 
Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen — Teil A (VOL/A). 

Die Bewilligungsbehörde ist berechtigt, Vergabeprüfungen durchzuführen. 
3.2 	Verpflichtungen des Zuwendungsempfängers, aufgrund von § 98 ff. des Gesetzes 

gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) und der Verordnung über die Vergabe 
öffentlicher Aufträge (Vergabeverordnung — VgV) die Abschnitte 2 ff. der VOB/A 
beziehungsweise der VOL/A oder die Vergabeordnung für freiberufliche Leistungen 



(VOF) anzuwenden oder andere Vergabebestimmungen einzuhalten, bleiben 
unberührt. 

	

3.3 	Sofern der Zuwendungsempfänger verpflichtet ist, Veröffentlichungen nach VOB, 
VOL und VOF vorzunehmen, sind diese nach den dort geltenden Regelungen 
vorzunehmen. 

	

3.4 	Unbeschadet der Prüfungsmöglichkeiten der Bewilligungs- beziehungsweise 
Aufsichtsbehörden unterliegt die Vergabe öffentlicher Aufträge 
a. ab Erreichen der Schwellenwerte (§ 100 GWB) der Nachprüfung durch die 

Vergabekammern des Freistaates Sachsen bei der Landesdirektion Sachsen 
(§ 102 GWB). 

b. unterhalb der EU-Schwellenwerte der Nachprüfung nach Maßgabe des § 8 
SächsVergabeG. 

	

4 	Zur Erfüllung des Zuwendungszwecks beschaffte Gegenstände 

	

4.1 	Gegenstände, die zur Erfüllung des Zuwendungszwecks erworben oder hergestellt 
werden, sind für den Zuwendungszweck zu verwenden und sorgfältig zu behandeln. 
Der Zuwendungsempfänger darf über sie vor Ablauf der im Zuwendungsbescheid 
festgelegten zeitlichen Bindung nicht anderweitig verfügen. 

	

4.2 	Der Zuwendungsempfänger hat die zur Erfüllung des Zuwendungszwecks 
beschafften Gegenstände, deren Anschaffungs- oder Herstellungswert 410 EUR 
übersteigt, zu inventarisieren. Soweit aus besonderen Gründen der Staat Eigentümer 
ist oder wird, sind die Gegenstände in dem Inventar besonders zu kennzeichnen. 

	

5 	Mitteilungspflichten des Zuwendungsempfängers 
Der Zuwendungsempfänger ist verpflichtet, unverzüglich der Bewilligungsbehörde 
anzuzeigen, wenn 

	

5.1 	sich nach Vorlage des Finanzierungsplans eine Ermäßigung der zuwendungsfähigen 
Ausgaben um mehr als 7,5 vom Hundert oder mehr als 10 000 EUR ergibt; er ist 
ferner verpflichtet anzuzeigen, wenn er nach Vorlage des Finanzierungsplans — auch 
nach Vorlage des Verwendungsnachweises — weitere Zuwendungen bei anderen 
öffentlichen Stellen beantragt oder von ihnen erhält oder wenn er gegebenenfalls 
weitere Mittel von Dritten erhält, 

	

5.2 	der Verwendungszweck oder sonstige für die Bewilligung der Zuwendung 
maßgebliche Umstände sich ändern oder wegfallen, 

	

5.3 	sich herausstellt, dass der Zuwendungszweck nicht oder mit der bewilligten 
Zuwendung nicht zu erreichen ist, 

	

5.4 	die abgerufenen oder ausgezahlten Beträge nicht innerhalb von zwei Monaten nach 
Auszahlung verbraucht werden können, 

	

5.5 	zu inventarisierende Gegenstände innerhalb der zeitlichen Bindung nicht mehr 
entsprechend dem Zuwendungszweck verwendet oder nicht mehr benötigt werden, 

	

5.6 	ein 1nsolvenzverfahren gegen ihn beantragt wird, 

	

5.7 	sich Angaben zum Zuwendungsempfänger (Anschrift, Unternehmens- 
beziehungsweise Gesellschafterstruktur, Rechtsform) ändern. 

6 	Nachweis der Verwendung 

	

6.1 	Die Verwendung der Zuwendung ist innerhalb von sechs Monaten nach Erfüllung des 
Zuwendungszwecks, spätestens jedoch mit Ablauf des sechsten auf den 
Bewilligungszeitraum folgenden Monats, der Bewilligungsbehörde nachzuweisen 
(Verwendungsnachweis). Ist der Verwendungszweck nicht bis zum Ablauf des 
Haushaltsjahres erfüllt, ist binnen vier Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres über 
die in diesem Jahr erhaltenen Beträge ein Zwischennachweis zu führen. 

	

6.2 	Der Verwendungsnachweis besteht aus einem Sachbericht und einem zahlenmäßigen 
Nachweis. 

FREISTAAi 
SACHSEN 



	

6.3 	In dem Sachbericht sind die Verwendung der Zuwendung sowie das erzielte Ergebnis 
im Einzelnen darzustellen. 

	

6.4 	In dem zahlenmäßigen Nachweis sind die Einnahmen und Ausgaben in zeitlicher 
Folge und voneinander getrennt entsprechend der Gliederung des Finanzierungsplans 
auszuweisen. Der Nachweis muss alle mit dem Zuwendungszweck 
zusammenhängenden Einnahmen (Zuwendungen, Leistungen Dritter, eigene Mittel) 
und Ausgaben enthalten. 
Aus dem Nachweis müssen Rechnungs- und Zahlungsdatum, Empfänger/Einzahler 
sowie Grund und Einzelbetrag jeder Zahlung ersichtlich sein. Soweit der 
Zuwendungsempfänger die Möglichkeit zum Vorsteuerabzug nach § 15 des 
Umsatzsteuergesetzes hat, dürfen nur die Ausgaben (Preise ohne Umsatzsteuer) 
berücksichtigt werden. 
Skonti sind bei der Abrechnung von den förderfähigen Ausgaben abzuziehen, soweit 
sie durch den Zuwendungsempfänger tatsächlich in Anspruch genommen wurden. 

	

6.5 	Im Verwendungsnachweis ist vom Zuwendungsempfänger zu bestätigen, dass die 
Ausgaben notwendig waren, dass wirtschaftlich und sparsam verfahren worden ist, 
die Angaben mit den Büchern und den Belegen übereinstimmen und die Echtheit der 
Herkunft und Unversehrtheit des Inhalts der Belege gewährleistet ist. 

6.6 	Mit dem Nachweis sind die Originalbelege (Einnahme- und Ausgabebelege, 
Kontoauszüge) über die Einzahlungen, die Verträge und Unterlagen über die Vergabe 
von Aufträgen vorzulegen. 
Einem Originalbeleg gleichgestellt sind Belege, deren Echtheit der Herkunft und die 
Unversehrtheit des Inhalts gewährleistet werden. 
Die Echtheit der Herkunft und die Unversehrtheit des Inhalts gelten als gewährleistet: 
a) bei Belegen in Papierform und bei elektronischen Belegen: 

a. 	durch ein innerbetriebliches Kontrollverfahren (§ 14 Absatz 1 Satz 5 
und 6 Umsatzsteuergesetz) 

oder 
b) bei elektronischen Belegen auch durch: 

a. eine qualifizierte elektronische Signatur oder eine qualifizierte 
elektronische Signatur mit Anbieter-Akkreditierung nach dem 
Signaturgesetz vom 16. Mai 2001 (BGBl. I S. 876), das zuletzt durch 
Artikel 4 Absatz 111 des Gesetzes vom 7. August 2013 (BGBl. I 
S. 3154) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, oder 

b. einen elektronischen Datenaustausch (EDI) nach Artikel 2 der 
Empfehlung 94/820/EG der Kommission vom 19. Oktober 1994 
über die rechtlichen Aspekte des elektronischen Datenaustausches 
(ABI. L 338 vom 28. Dezember 1994, S. 98), wenn in der 
Vereinbarung über diesen Datenaustausch der Einsatz von Verfahren 
vorgesehen ist, die die Echtheit der Herkunft und die Unversehrtheit 
der Daten gewährleisten 

oder 
c) 	bei der Reproduktion von Belegen/elektronischen Belegen auf Bild- oder 

Datenträger, wenn: 
a. 	deren Aufnahme- und Wiedergabeverfahren den Grundsätzen 

ordnungsgemäßer DV-gestützter Buchführungssysteme (GoBS) oder 
einer in der öffentlichen Verwaltung allgemein zugelassenen 
Regelung entsprechen. 

6.7 	Die Belege müssen die im Geschäftsverkehr üblichen Angaben und Anlagen 
enthalten, die Ausgabebelege insbesondere den Zuwendungsempfänger, Grund und 
Rechnungs- und Zahlungsdatum, den Zahlungsbeweis und bei Gegenständen den 

RESTAA 
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Verwendungszweck. 
Außerdem müssen die Belege ein eindeutiges Zuordnungsmerkmal zu dem Projekt 
(zum Beispiel Projektnummer) enthalten. 
Das gilt entsprechend für den Nachweis von Eigenleistungen. 

	

6.8 	Darf der Zuwendungsempfänger zur Erfüllung des Zuwendungszwecks Mittel an 
Dritte weiterleiten, sind die von den empfangenden Stellen ihm gegenüber zu 
erbringenden Zwischen- und Verwendungsnachweise dem Verwendungs- oder 
Zwischennachweis nach Nummer 6.1 beizufügen. 

	

6.9 	Sofern ein einfacher Verwendungsnachweis zugelassen ist, besteht dieser aus dem 
Sachbericht und einem zahlenmäßigen Nachweis ohne Vorlage von Belegen, in dem 
Einnahmen und Ausgaben entsprechend der Gliederung des Finanzierungsplans 
summarisch zusammengefasst sind. 

6.10 Der Zuwendungsempfänger hat die in Nummer 6.6 benannten Belege und Verträge 
sowie alle sonst mit der Förderung zusammenhängenden Unterlagen (Vergleiche 
Nummer 7.1 Satz 1) fünf Jahre nach Vorlage des Verwendungsnachweises 
aufzubewahren, sofern nicht nach steuerrechtlichen oder anderen Vorschriften oder 
aufgrund der Zweckbindungsfrist eine längere Aufbewahrungsfrist bestimmt ist. Zur 
Aufbewahrung können auch Bild- und Datenträger verwendet werden. Die 
Aufnahme- und Wiedergabeverfahren müssen den Grundsätzen ordnungsgemäßer 
Buchführung oder einer in der öffentlichen Verwaltung allgemein zugelassenen 
Regelung entsprechen. 

7 	Prüfung der Verwendung 

	

7.1 	Die Bewilligungsbehörde ist berechtigt, Bücher, Belege (Einnahme- und 
Ausgabebelege, Kontoauszüge) und sonstige Geschäftsunterlagen anzufordern und 
einzusehen (bei elektronischer Dokumentenführung und/oder Aufbewahrung auch die 
entsprechenden DV — Systeme und Dokumentationen) sowie die Verwendung der 
Zuwendung durch örtliche Erhebungen zu prüfen oder durch Beauftragte prüfen zu 
lassen. Der Zuwendungsempfänger hat die erforderlichen Unterlagen bereitzuhalten 
und die notwendigen Auskünfte zu erteilen. In den Fällen der Nummer 6.9 sind diese 
Rechte der Bewilligungsbehörde auch dem Dritten gegenüber auszubedingen. 

	

7.2 	Der Rechnungshof ist berechtigt, bei den Zuwendungsempfängern zu prüfen (§ 91 
SäH0). 

8 	Erstattung der Zuwendung, Verzinsung 

	

8.1 	Die Zuwendung ist zu erstatten, soweit ein Zuwendungsbescheid nach 
Verwaltungsverfahrensrecht (§§ 43, 44, 48, 49 VwVfG) oder anderen 
Rechtsvorschriften mit Wirkung für die Vergangenheit zurückgenommen oder 
widerrufen oder sonst unwirksam wird. 

	

8.2 	Nummer 8.1 gilt insbesondere, wenn 
8.2.1 eine auflösende Bedingung eingetreten ist (zum Beispiel nachträgliche Eimäßigung 

der Ausgaben oder Änderung der Finanzierung nach Nummer 2), 
8.2.2 die Zuwendung durch unrichtige oder unvollständige Angaben erwirkt worden ist, 
8.2.3 die Zuwendung nicht oder nicht mehr für den vorgesehenen Zweck verwendet 

worden ist. 

	

8.3 	Ein Widerruf mit Wirkung für die Vergangenheit kann auch in Betracht kommen, 
soweit der Zuwendungsempfänger 

8.3.1 die Zuwendung nicht alsbald (vergleiche Nummer 1.4 Satz 1) nach der Auszahlung 
für fällige Zahlungen verwendet oder 

8.3.2 Auflagen nicht oder nicht innerhalb einer festgesetzten Frist erfüllt, insbesondere den 
vorgeschriebenen Verwendungsnachweis nicht rechtzeitig vorlegt sowie 
Mitteilungspflichten (Nummer 5) nicht rechtzeitig nachkommt. Dies gilt auch dann, 7 sAcliEi , 
wenn ein Verfahren nach der Insolvenzordnung beantragt oder eröffnet wird oder die 	4 
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Bewilligungsbehörde sich den Widerruf im Zuwendungsbescheid ausdrücklich 
vorbehalten hat. 

	

8.4 	Der Erstattungsbetrag ist nach Maßgabe des § 49a VwVfG, in der jeweils geltenden 
Fassung, jährlich zu verzinsen. 

	

8.5 	Werden Zuwendungen nicht alsbald (vergleiche Nummer 1.4 Satz 1 und 
Nummer 8.3.1) nach der Auszahlung zur Erfüllung des Zuwendungszwecks 
verwendet und wird der Zuwendungsbescheid nicht zurückgenommen oder 
widerrufen, so werden regelmäßig für die Zeit von der Auszahlung bis zur 
zweckentsprechenden Verwendung ebenfalls Zinsen nach Maßgabe des § 49a Abs. 3 
in Verbindung mit § 49a Abs. 4 VwVfG, in der jeweils geltenden Fassung, jährlich 
verlangt. 
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SÄCHSISCHES 
OBERBERGAMT 

Freistaat 

SACHSE\ 

Anlage 3 

Absender:  

Lausitzer und Mitteldeutsche 
Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH 
Knappenstraße 1 
01968 Senftenberg 

Adressat:  

Sächsisches Oberbergamt 
Kirchgasse 11 
09599 Freiberg 

RECHTSBEHELFSVERZICHTSERKLÄRUNG 

Datum des Bescheides: 24. November 2016 

Aktenzeichen: 13/4771.10/9 

erhalten am: 	  

Bezeichnung der Maßnahme: 

Zuwendung des Freistaates Sachsen nach dem Verwaltungsabkommen V 
Braunkohlesanierung, Finanzierung von Maßnahmen nach § 4, Haushaltsjahre 
2016 bis 2018 

Ich /wir erklären, dass ich/wir von dem Inhalt des Bescheides Kenntnis erhalten habein 
und ohne Einschränkungen in vollem Umfang damit einverstanden bin/sind. 

Ich /wir verzichte/n auf die Einlegung des Rechtsbehelfs und mir/uns ist bekannt, dass 
dieser Bescheid damit bestandskräftig und unanfechtbar wird. 

Ort, Datum 	 Unterschrift des Zuwendungsempfängers 
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Sächsisches Oberbergamt 	 Ihrte Ansprechpartner/-in: 
Postfach 13 64109583 Freiberg 

Zuwendung des Freistaates Sachsen 
nach dem Verwaltungsabkommen V Braunkohlesanierung 

(VA V Braunkohlesanierung) 
- Haushaltsjahre 2016 bis 2017 - 

Durchwahl 
Telefon: +49 3731 372-1302 
Telefax: +49 3731 372-9009 

peter.horfer@oba.sachsen.de  

Ihr Zeichen 

Ihre Nachricht vom 

Aktenzeichen 
(bitte bei Antwort angeben) 
13-4771.10/9 

Freiberg, 11. November 2015 

Hausanschrift: 
Sächsisches Oberbergamt 
Kirchgasse 11 
09599 Freiberg 

%ovww.oba.sachsen.de  

Bereitschaftsdienst 
außerhalb der Dienstzeiten: 
+49 151 16133177 

Besuchszeiten: 
nach Vereinbarung 

Parkmöglichkeiten für 
Besucher 
können gebührenpflichtig auf dem 
Untermarkt und im Parkhaus an 
der Beethovenstraße genutzt 
werden. 

Kein Zugang für elektronisch signierte 
sowie für verschlüsselte elektronische 
Dokumente. 

LMBV 
Lausitzer und Mitteldeutsche 
Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH 
Knappenstraße 1 
01968 Senftenberg 

vorab per Telefax: 03573 84 4606 

Vollzug der Förderung für Projekte nach § 4 VA Braunkohlesanierung 

Anlagen: 	1) Übersicht neu bewilligter Teilobjekte 
2) Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Pro-

jektförderung (ANBest-P) vom 27. Juni 2005 in der gültigen 
Fassung 

3) Rechtsbehelfsverzichtserklärung 

Der Freistaat Sachsen, vertreten durch das Sächsische Oberbergamt, er-
lässt folgenden 

Teilwiderruf- und Zuwendungsbescheid: 

1. 	Das Sächsische Oberbergamt widerruft 

1.1. den Teilwiderruf- und Zuwendungsbescheid vom 28. Juli 2014, 
soweit es 

1.1.1 zum Teilobjekt 341.004 „Schiffbarmachung Überleiter 3a" 
für das Jahr 2015 die Zuwendung in Höhe von 199.504 E, 

1.1.2 zum Teilobjekt 341.006 „Schiffbarmachung Überleiter 3" für 
das Jahr 2015 die Zuwendung in Höhe von 176.026,00 
und für das Jahr 2016 die den Betrag in Höhe 13,728,00 
übersteigende Zuwendung in Höhe von 44.972,00 und 
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1.1.3 zum Teilobjekt 394.053 „Erschließung NO-Ufer Spreetaler See" für 
das Jahr 2015 die den Betrag in Höhe von 7.819,19 übersteigende 
Zuwendung in Höhe von 1.115.414,37 

bewilligt hat, 

1.2. den Teilwiderruf- und Zuwendungsbescheid vom 27. Oktober 2014, soweit es 

1.2.1 zum Teilobjekt 394.051 „Errichtung von Schwimmsteganlagen am 
Speicherbecken Dreiweibern" für das Jahr 2015 die Zuwendung in 
Höhe von 75.855,36 und 

1.2.2 zum Teilobjekt 394.086 „Umsetzung eines einheitlichen Wegeleitsys-
tems für den sächsischen Teil des Lausitzer Seenlandes (Sachsen)" 
für das Jahr 2015 die den Betrag in Höhe von 126.162,02 überstei-
gende Zuwendung in Höhe von 103.903,06 

bewilligt hat, 

1.3. den Teilwiderruf- und Zuwendungsbescheid vom 19. Dezember 2014, soweit 
es 

1.3.1 zum Teilobjekt 341.004 „Schiffbarmachung Überleiter 3a" für das Jahr 
2015 die Zuwendung in Höhe von 10.775,00€, 

1.3.2 zum Teilobjekt 341.006 „Schiffbarmachung Überleiter 3" für das Jahr 
2015 die Zuwendung in Höhe von 13.765,00€, 

1.3.3 zum Teilobjekt 394.051 „Errichtung von Schwimmsteganlagen am 
Speicherbecken Dreiweibern" für das Jahr 2015 die Zuwendung in 
Höhe von 5.495,12 E, 

1.3.4 zum Teilobjekt 394.053 „Erschließung Nordostufer Spreetaler See" für 
das Jahr 2015 die Zuwendung in Höhe von 26.848,19€ und 

1.3.5 zum Teilobjekt 394.086„Umsetzung eines einheitlichen Wegeleitsys-
tems für den sächsischen Teil des Lausitzer Seenlandes (Sachsen)" 
für das Jahr 2015 die Zuwendung in Höhe von 2.469,55€, 

bewilligt hat, 

1.4. den Änderungs- und Zuwendungsbescheid vom 19. Mai 2015, soweit es zum 
Teilobjekt 394.089 „OptimierungNervollständigung Inneres Wegeleitsystem 
Lausitzer Seenland (Sachsen)" für das Jahr 2015 die den Betrag in Höhe von 
31.341,92 übersteigende Zuwendung in Höhe von 14.589,70 bewilligt hat 

sowie 
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1.5. den Teilwiderruf- und Zuwendungsbescheid vom 30. Juli 2015, soweit es 

1.5.1 zum Teilobjekt 394.091 „Infrastrukturelle Erschließung Nordoststrand 
Dreiweiberner See" für das Jahr 2015 die den Betrag in Höhe von 
137.453,03 übersteigende Zuwendung in Höhe von 12.884,13 E 
und 

1.5.2 zum Teilobjekt 394.093 „Rahmenkonzept Schiffbarmachung und Fol-
genutzung Lausitzer Seenland (Sachsen)" für das Jahr 2015 die den 
Betrag in Höhe von 18.354,26 übersteigende Zuwendung in Höhe 
von 26.663,44 

bewilligt hat. 

2. 	Das Sächsische Oberbergamt bewilligt der LMBV mbH 

2.1. zu dem mit der Finanzierung in Anlage 1 beschriebenen Teilobjekt 394.090 
"Schiffsanleger Spreetaler See" eine nicht rückzahlbare Zuwendung bis zu 
den dort genannten Erstattungsbeträgen als Projektförderung im Wege der 
Festbetragsfinanzierung für 100.000,00 E der zuwendungsfähigen Ausgaben 
und im Rahmen der Anteilsfinanzierung zu 75 Prozent der zuwendungsfähi-
gen Ausgaben, die die Festbetragsfinanzierung überschreiten, 

2.2. zu den mit der Finanzierung in Anlage 1 beschriebenen Teilobjekten 

394.051 "Errichtung von Schwimmsteganlagen am Speicherbecken 
Dreiweibern", 

• 394.053 „Erschließung Nordostufer Spreetaler See", 
• 394.086 "Umsetzung eines einheitlichen Wegeleitsystems für den 

sächsischen Teil des Lausitzer Seenlandes", 
• 394.089 „Optimierung/Vervollständigung Inneres Wegeleitsystem Lausit-

zer Seenland (Sachsen)", 
• 394.091 "Infrastrukturelle Erschließung Nordstrand Dreiweiberner See", 
• 394.093 "Rahmenkonzept Schiffbarmachung und Folgenutzung Lausit-

zer Seenland (Sachsen)", 
• 394.095 "Landmarken und Sichtschneisen im Lausitzer Seenland (Sach-

sen)" und 
• 396.018 "Erweiterung Wasserwanderplatz Geierswalder See" 

eine nicht rückzahlbare Zuwendung im Umfang bis zu den dort genannten 
Erstattungsbeträgen als Projektförderung im Wege der Anteilsfinanzierung zu 
75 Prozent der Ausgaben, 

2.3. zu dem mit der Finanzierung in Anlage 1 beschriebenen Teilobjekt 396.006 
"Errichtung einer Schiffsanlagestelle am Gelerswalder See" eine nicht rück-
zahlbare Zuwendung im Umfang bis zu den dort genannten Erstattungsbe-
trägen als Projektförderung im Wege der Anteilsfinanzierung zu 90 Prozent 
der Ausgaben 
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sowie 

2.4. zu den mit der Finanzierung in Anlage 1 beschriebenen Teilobjekten 

• 341.004 „Schiffbarmachung Überleiter 3a", 
• 341.006 „Schiffbarmachung Überleiter 3" und 
• 494.009 „Schiffbare Verbindung Cospudener-Zwenkauer See", 

eine nicht rückzahlbare Zuwendung im Umfang bis zu den dort genannten 
Erstattungsbeträgen als Projektförderung im Wege der Vollfinanzierung der 
Ausgaben. 

Die bewilligte Gesamtzuwendung nach den Ziff. 2.1. und 2.4. beträgt bis zu 
4.107.115,81 € (in Worten: viermillioneneinhundertsiebentausendeinhundert-
fünfzehn Euro). 

Von der Zuwendung entfallen auf 

• das Jahr 2015 ein Teilbetrag in Höhe von 197.757,06€, 
• das Jahr 2016 ein Teilbetrag in Höhe von 2.920.146,15 € und 
• das Jahr 2017 ein Teilbetrag in Höhe von 989.212,60 €. 

3. Die Bewilligung der Zuwendung gilt nach Maßgabe folgender Nebenbestimmun-
gen: 

3.1. Die beigefügten ANBest-P (Anlage 2) sind Bestandteil dieses Bescheides. Ab-
weichend hierzu gilt Folgendes: 

3.1.1 Anstatt Nummer 1.2 Satz 3 der ANBest-P gilt § 4 Abs. 2 der Projektträ-
gervereinbarung in der geltenden Fassung. 

3.1.2 Leistungen, deren Realisierung erst für das Folgejahr bewilligt sind, kön-
nen in das laufende Jahr vorgezogen werden, sofern ausreichende De-
ckungsmittel zur Verfügung stehen. Es gilt grundsätzlich das Antragsver-
fahren Braunkohlesanierung in der geltenden Fassung. 

3.1.3 Die Nummer 8.3 der ANBest-P ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass 
Erstattungsansprüche erst ab dem Zeitpunkt der Feststellung durch den 
Steuerungs- und Budgetausschuss für die Braunkohlesanierung -StuBA-
(Zeitpunkt der Unwirksamkeit im Sinne des § 49a Verwaltungsverfah-
rensgesetz -VwVfG- in der jeweils geltenden Fassung) zu verzinsen 
sind. Etwas anderes gilt nur, sofern sie nachweisbar auf einer nicht 
sachgemäßen Mittelanforderung beruhen. In diesen Fällen richten sich 
die Erstattungsansprüche nach Punkt 8.5. der ANBest-P. Die Verzinsung 
dieser Ansprüche erfolgt mit jährlich 5 vom Hundert über dem Basiszins-
satz nach § 247 BGB. Unberührt bleibt die Erstattungspflicht bei Haben-
zinsen, soweit sie nicht zuwendungsmindernd in der Mittelanforderung 
berücksichtigt wurden. 
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3.1.4 Die Zwischen- und Verwendungsnachweise sind nach Maßgabe des 
„Antragsverfahrens Braunkohlesanierung" des StuBA vorzulegen. 

3.2. Für Rechtsgeschäfte mit der Zuwendung werterhöhter Grundstücke oder be-
schaffter Gegenstände gilt ab Abnahme durch den Vorhabensträger eine 
Zweckbindung von zehn Jahren. Ausnahmen davon sind von der Genehmi-
gung des Freistaates Sachsen abhängig. Die LMBV mbH setzt gegenüber den 
Vorhabensträgern die Regelungen nach den Sätzen 1 und 2 bei den bewillig-
ten und bei den zur Bewilligung anstehenden Realisierungsmaßnahmen über 
die Finanzierungs- und Übernahmevereinbarungen bzw. die Übernahmever-
einbarungen durch. 

3.3. Die LMBV mbH zeigt dem Sächsischen Oberbergamt unverzüglich und unauf-
gefordert alle Änderungen subventionserheblicher Tatsachen an. 

3.4. Das Sächsische Oberbergamt als Bewilligungsbehörde, das Sächsische 
Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr (SMWA), die Bund-
Länder-Geschäftsstelle für die Braunkohlesanierung (Geschäftsstelle) und der 
Sächsische Landesrechnungshof sowie von ihnen Beauftragte Dritte sind be-
rechtigt, die Projekte vor Ort zu prüfen. 

3.5. Das Sächsische Oberbergamt behält sich die nachträgliche Aufnahme, Ände-
rung oder Ergänzung von Auflagen vor. Zur Sicherung der Umsetzbarkeit kurz-
und mittelfristiger Auflagen nimmt die LMBV mbH in die Finanzierungs- und 
Übernahmevereinbarungen zu den mit diesem Bescheid erstbewilligten Teilob-
jekten die Regelung auf, dass das Sächsische Oberbergamt aufgrund Erlass-
lage des SMWA Forderungen zur Umsetzung europarechtlicher Beihilferegeln 
stellen kann und dass Zuwendungen insoweit unter dem Vorbehalt der Rück-
forderung stehen. 

Gründe 

1. 

Die LMBV mbH machte mit Projekt- und Finanzierungsanträgen vom 1., 2. sowie 
4. September 2015 und 19. Oktober 2015 die Finanzierung zu den unter Ziff. 1. und 2. 
näher bezeichneten Teilobjekten geltend. Inhalte sind 

• die Änderungsanträge einschließlich der Verschiebung der Finanzierung aus 
dem Jahr 2015 in das Jahr 2016 zu den Teilobjekten 341.004, 394.051, 
394.053, 394.086, 394.089, 394.091 sowie 394.093, 

• der Änderungsantrag einschließlich der Verschiebung der Finanzierung aus den 
Jahren 2015 und 2016 in das Jahr 2017 zum Teilobjekt 341.006, 

• die Änderungsanträge zu den Teilobjekten 396.006 sowie 494.009 und 

• die Erstanträge zu den Teilobjekten 394.090, 394.095 sowie 396.018. 
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Die Geschäftsstelle bestätigte die wirtschaftliche und technologische Plausibilität der 
beantragten Leistungen und der Finanzierung und empfahl den Regionalen Sanie-
rungsbeiräten mit Prüfvermerken vom 30. September 2015, 1., 2., 5. sowie 6. Oktober 
2015 und 5. November 2015 die Genehmigung der Teilobjekte. 

Die stimmberechtigten Mitglieder des Regionalen Sanierungsbeirates Westsachsen 
genehmigten den Antrag zum Teilobjekt 494.009 auf der Sitzung am 15. Oktober 2015. 
Die stimmberechtigten Mitglieder des Regionalen Sanierungsbeirates Ostsachsen ge-
nehmigten die übrigen Anträge auf der Sitzung am 20. Oktober 2015. Die Genehmi-
gung zum Teilobjekt 394.091 stellten sie unter den Vorbehalt der positiven Stellung-
nahme der Geschäftsstelle, die diese am 5. November 2015 abgab. 

Das Sächsische Oberbergamt widerruft in Teilen die Zuwendung zu den unter Ziff. 1. 
bezeichneten Teilobjekten auf Grundlage des § 1 Gesetz zur Regelung des Verwal-
tungsverfahrens- und Verwaltungszustellungsrechts für den Freistaat Sachsen (Sächs-
VwVfZG) in Verbindung mit § 49 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 Verwaltungsverfahrensgesetz 
(VwVfG). Danach kann ein rechtmäßiger Verwaltungsakt, der eine einmalige oder lau-
fende Geldleistung oder teilbare Sachleistung zur Erfüllung eines bestimmten Zwecks 
gewährt oder hierfür Voraussetzung ist, auch nachdem er unanfechtbar geworden ist, 
ganz oder teilweise auch mit Wirkung für die Vergangenheit widerrufen werden, wenn 
die Leistung nicht, nicht alsbald nach der Erbringung oder nicht mehr für den in dem 
Verwaltungsakt bestimmten Zweck verwendet wird. Die LMBV mbH hat zu den Teilob-
jekten den in Ziff. 1 benannten Minderbedarf gegenüber der bisherigen Bewilligung für 
das Jahr 2015 und zum Teilobjekt 341.006 zusätzlich für das Jahr 2016 angezeigt. Die 
bewilligte Zuwendung in Höhe des Minderbedarfs benötigt sie nicht mehr für den ur-
sprünglich bestimmten Zweck, der Finanzierung der Maßnahmen in den Jahren mit 
Minderbedarf. Vom Auswahlermessen der Vorschrift macht das Sächsische Oberberg-
amt durch vollständigen Widerruf der nicht mehr benötigten Zuwendung Gebrauch. 
Dem steht kein mindestens gleichwertiges öffentliches oder privates Interesse entge-
gen. Zu den Teilobjekten 341.004, 341.006, 394.051, 394.053 und 394.086 verteilt sich 
der Widerruf auf jeweils zwei vorherige Bewilligungen, wobei das Sächsische Ober-
bergamt vorrangig und in vollem Umfang die jüngeren Bewilligungen widerruft. 

Das Sächsische Oberbergamt bewilligt die Zuwendung nach Ziff. 2. als Projektförde-
rung nach der Haushaltsordnung des Freistaates Sachsen (SäH0) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 10. April 2001 (GVB1. S. 153), insbesondere der §§ 23 und 44 in 
Verbindung mit dem Vierten ergänzenden Verwaltungsabkommen über die Regelung 
der Finanzierung der ökologischen Altlasten (VA Altlastenfinanzierung) in der Fassung 
vom 10. Januar 1995 über die Finanzierung der Braunkohlesanierung in den Jahren 
2013 bis 2017 (VA V Braunkohlesanierung) vom 9. Oktober 2012. 

Für die Bewilligung wendet das Sächsische Oberbergamt nach Erlass des SMWA gel-
tende projektübergreifende Regelungen an. Die Erlasslage unterteilt förderfähige Maß-
nahmen nach Fallgruppen, die sich insbesondere wegen der Finanzierungsart und der 
prozentualen Höhe der Anteilsfinanzierung unterscheiden. Der Erlass sichert die 
Gleichbehandlung verschiedener Vorhabensträger: 

Seite 6 von 8 



SÄCHSISCHES 
OBERBERGANIT 

  

Freistaat 

SACHSEN 

   

• Nach der für die Errichtung von Schiffsanlegern seit März 2015 geltenden Erlass-
lage bewilligt das Sächsische Oberbergamt das Teilobjekt 394.090 mit einer Fest-
betragsfinanzierung in Höhe von 100.000,00 € der zuwendungsfähigen Ausgaben 
und die weiteren zuwendungsfähigen Ausgaben mit einer Anteilsfinanzierung von 
75 Prozent (Ziff. 2.1.). 

O Die unter Ziff. 2.2. genannten Teilobjekte bewilligt das Sächsische Oberbergamt 
mit einer Anteilsfinanzierung in Höhe von 75 Prozent der zuwendungsfähigen Aus-
gaben. Die Anteilsfinanzierung zu den Teilobjekten 394.051, 394.053, 394.086, 
394.089, 394.091 und 394.093 entspricht der gebietsbezogenen Förderquote nach 
der Richtlinie des SMWA zur Förderung der wirtschaftlichen Infrastruktur im Rah-
men der Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur 
(GRW-Infra) vom 5. April 2011 (SächsABI. S. 686), Nr. 6.1 in Verbindung mit Anla-
ge 1 zur Richtlinie. Die Einordnung nach vorbezeichneter Richtlinie, die für die Teil-
objekte vor dem 1. August 2015 stattfand, gilt für die weitere Finanzierung fort. Die 
Anteilsfinanzierung zu den Teilobjekten 394.095 und 396.018 entspricht der ge-
bietsbezogenen Förderquote nach der Richtlinie des SMWA zur Förderung der 
wirtschaftlichen Infrastruktur im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung 
der regionalen Wirtschaftsstruktur (GRW-Infra) vom 14. Juli 2015 (SächsABI. 
S. 1076), Abschnitt Vl., Nr. 2a) mit den gegenüber Abschnitt VI., Nr. 1 Satz 3 um 
zehn Prozentpunkte geminderten Fördersätzen. 

• Das unter Ziff. 2.3. genannte Teilobjekt bewilligt das Sächsische Oberbergamt mit 
einer nach der Erlasslage zu § 4 VA IV Braunkohlesanierung geltenden Anteilsfi-
nanzierung in Höhe von 90 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben. Zu dem 
bereits vor Geltung des aktuellen Verwaltungsabkommens mit dem Bau begonne-
nen Projektes gilt für die zuerst geregelte Anteilsfinanzierung der Bestandsschutz. 

• Die unter Ziff.2.4. genannten Teilobjekte bewilligt das Sächsische Oberbergamt 
weiter als Schlüsselprojekte zur Schiffbarmachung mit Vollfinanzierung der zuwen-
dungsfähigen Ausgaben. 

Die Bewilligungen nach Ziff. 2. folgen der Beschlusslage der Regionalen Sanierungs-
beiräte Ostsachsen und Westsachsen. 

Die Bewilligung gilt ansonsten nach den Maßgaben der Projektträgervereinbarung zu 
§ 4 VA V Braunkohlesanierung vom 5. Dezember 2012. 

Die Nebenbestimmungen zu Ziff. 3.1. sind erforderlich, soweit die Anwendbarkeit der 
ANBest-P im Einzelfall aufgrund des VA V Braunkohlesanierung unsachgemäß wäre. 

Mit den Regelungen zu Ziff. 3.2. wahrt das Sächsische Oberbergamt die Interessen 
des Freistaates Sachsen zu dem in zeitlicher Hinsicht wirtschaftlichen Einsatz der Zu-
wendung. 

Subventionserhebliche Tatsachen nach Ziff. 3.3. sind alle Tatsachen, von denen die 
Bewilligung, Gewährung, Rückforderung, Weitergewährung oder das Belassen der Zu-
wendung abhängig ist. Dazu gehören alle Tatsachen, die mit dem Antrag und der Be-
willigung im Zusammenhang stehen. Das Sächsische Oberbergamt weist hierzu auf die 
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Bestimmungen des Gesetzes gegen missbräuchliche Inanspruchnahme von Subven-
tionen (Subventionsgesetz) vom 29. Juli 1976 (BGBl. I S. 2037) in der gültigen Fassung 
hin. 

Für die mögliche Aufnahme von Auflagen zu einzelnen Teilobjekten nach Ziff. 3.5. kann 
demnächst ein konkreter Anlass bestehen. Das SMWA prüft derzeit die Umsetzung 
neuerer europarechtlicher Beihilferegeln für aus Sicht der Vorhabensträger potenziell 
einnahmeschaffende Maßnahmen. Abhängig von der künftigen Erlasslage des SMWA 
kann sich ein Regelungsbedarf ergeben, der gegenüber der LMBV mbH als Zuwen-
dungsnehmerin und/oder gegenüber den Vorhabensträgern wirkt. Das Sächsische 
Oberbergamt informiert sobald als möglich zu einer geänderten Erlasslage und deren 
Umsetzung. 

Die Auszahlung der Zuwendung erfolgt nach den Allgemeinen Bestimmungen zum 
Antragsverfahren für die Förderung von Projekten zur Sanierung ökologischer Altlasten 
im Bereich Braunkohle (»Antragsverfahren Braunkohlesanierung") in der geltenden 
Fassung. Die Zuwendung ist nur in dem Umfang anzufordern, als sie bis zur nächsten 
Mittelanforderung für fällige Leistungen benötigt wird. Mittelanforderungen sollen dem 
Sächsischen Oberbergamt spätestens bis zehn Arbeitstage vor Fälligkeit vorliegen. 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe schrift-
lich oder zur Niederschrift beim Sächsischen Oberbergamt, Kirchgasse 11, 09599 Frei-
berg, Widerspruch eingelegt werden. 
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Nr. + Titel vom Antrag/Teilobjekt 

Änderungsantrag Drittmittel Finanzierungs- 

Jahr 
	 summe 

davon Antragsteller 
in % bzw. absolut 

davon Erstattungs- 
betrag Freistaat SN 
Änderungsantrag 

neuer Erstattungs-
betrag gesamt 

neuer Anteil 
Antragsteller 

gesamt 

Finanzierungsart 2...ohne USt. und 5...mit USt. 

Anlage 1: Zuwendungsbescheid (j 44Jßnahmen 
Freistaat Sachsen vom 11.11.2015 

341 	300 Schiffbare Verbindungen 

4 	Schiffbarmachung Überleiter 3a 
	

[ 0 % ] 
	

Finanzierungsart 2 

4 	2013: 	0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 
	

17.129,00 
	

0,00 

2014: 	0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 
	

0,00 
	

0,00 

2015: 	0,00 	-210.279,00 	 0,00 	-210.279,00 
	

0,00 
	

0,00 

2016: 	0,00 	10.806,00 	 0,00 	 10.806,00 
	

10.806,00 
	

0,00 

2017: 	0,00 	199.558,00 	 0,00 	 199.558,00 
	

199.558,00 
	

0,00 

gesamt 
	

0,00 	85,00 	 0,00 	 85,00 	227.493,00 	 0,00 

6 	Schiffbarmachung Überleiter 3 	 [ 0 % 1 	 Finanzierungsart 2 

4 . 	2013: 	0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 13.606,00 	 0,00 
AA 	2014: 	0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 

2015: 	0,00 	-189.791,00 	 0,00 	-189.791,00 	 0,00 	 0,00 

2016: 	0,00 	-44.972,00 	 0,00 	 44.972,00 	 13.728,00 	 0,00 

2017: 	0,00 	234.757,00 	 0,00 	 234.757,00 	234.757,00 	 0,00 

gesamt 
	

0,00 	 -6,00 	 0,00 	 -6,00 	262.091,00 	 0,00 

394 	300 Realisierungsprojekt Sachsen-Ost § 4 

51 Errichtung von Schwimmsteganlagen am Speicherbecken 
	

[ 25 % 	 Finanzierungsart 5 
Dreiweibern 

2. 

AA 
2013: 	0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 

2014: 	0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 

2015: 	0,00 	-108.467,31 	-27.116,83 	 -81.350,48 

2016: 	0,00 	108.467,31 	27.116,83 	 81.350,48 

2017: 	0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

81.350,48 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

27.116,83 

0,00 

gesamt 
	

0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 81.350,48 	27.116,83 

53 Erschließung NO-Ufer Spreetaler See 	 [ 25 % 1 	 Finanzierungsart 5 

10. 	2013: 	0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 
ÄA 	

2014: 	0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 34.609,37 	11.536,46 

2015: 	0,00 -1.523.016,74 -380.754,19 	-1.142.262,56 	 7.819,19 	2.606,40 

2016: 	0,00 1.533.442,33 383.360,58 	1.150.081,75 	1.150.081,75 	383.360,58 

2017: 	0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 

gesamt 
	

0,00 	10.425,59 	2.606,40 	 7.819,19 	1.192.510,31 	397.503,44 
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Nr,Titel vom Antragrfeilobjekt 

Änderungsantrag Drittmittel Finanzierungs- 

Jahr 	 summe  

davon Antragsteller 
in % bzw. absolut 

davon Erstattungs- 
betrag Freistaat SW 
Änderungsantrag 

neuer Erstattungs-
betrag gesamt 

neuer Anteil 
Antragsteller 

gesamt 

Finanzierungsart 2...ohne USt. und 5...mit USt. 

[ 25 % 	 Finanzierungsart 	5 86 Umsetzung eines einheitlichen Wegeleitsystems für den 
sächsischen Teil des Lausitzer Seenlandes (motorisiert) 

2 	2013: 	0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 
2014: 	0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 

2015: 	0,00 	-141.830,15 	-35.457,54 	-106.372,61 
2016: 	0,00 	183.901,41 	45.975,35 	 137.926,06 
2017: 	0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 

AA 

	

0,00 
	

0,00 

	

0,00 
	

0,00 

	

126.162,02 
	

42.054,01 

	

137.926,06 
	

45.975,35 

	

0,00 
	

0,00 

gesamt 
	

0,00 	42.071,26 	10.517,82 	 31.553,45 	264.088,07 	88.029,36 

89 OptimierungNervoliständigung Inneres Wegeleitsystem 
Lausitzer Seenland (Sachsen) 

1. 	2013: 	0,00 	 0,00 	 0,00 

[ 25 % ] 

0,00 

Finanzierungsart 	5 

0,00 	 0,00 
AA 2014: 	0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2015: 	0,00 	-19.452,93 -4.863,23 -14.589,70 31.341,92 10.447,31 

2016: 	0,00 	61.891,90 15.472,98 46.418,92'2- 46.418,28'2. 15.472,98 

2017: 	0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

gesamt 	0,00 	42.438,97 10.609,74 31.829,2Y2. 77.760,4e 25.920,28 

90 Schiffsanleger Spreetater See [ 25 	% 	] Finanzierungsart 	5 

0. 	2013: 	0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Än 	

2014: 	0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2015: 	0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2016: 	100.000,00 	2.507,79 626,95 1.880,84 1.880,84 626,95 

2017: 	0,00 	676.588,78 169.147,20 507.441,59 507.441,59 169.147,20 

gesamt 	100.000,00 	679.096,57 169.774,14 509.322,43 509.322,43 169.774,14 

91 	Infrastrukturelle Erschließung Nordstrand Dreiweiberner [ 25 	LX, 	] Finanzierungsart 	5 
See 

1 . 	2013: 	0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
AA 2014: 	0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2015: 	0,00 	-17.178,84 4.294,71 -12.884,13 137.453,03 45.817,68 

2016: 	0,00 	1.093.151,85 273.287,96 819.863,89 819.863,89 273.287,96 

2017: 	0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

gesamt 	0,00 	1.075.973,01 268.993,25 806.979,76 957.316,92 319.105,64 

93 Rahmenkonzept Schiffbarmachung + Folgenutzung 
Lausitzer Seenland (Sachsen) 

[ 25 % ] 	 Finanzierungsart 5 

2013: 	0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 
2014: 	0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 
2015: 	0,00 	-35.551,25 	-8.887,81 	 -26.663,44 
2016: 	0,00 	35.465,57 	8.866,39 	 26.599,18 
2017: 	0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 

	

0,00 	 0,00 

	

0,00 	 0,00 

	

18.354,26 	6.118,09 

	

26.599,18 	8.866,39 

	

0,00 	 0,00 

1. 

AA 

gesamt 0,00 	-85,68 	-21,42 	 -64,26 	 44.953,44 	14.984,48 
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0,00 

0,00 

0,00 

228.795,35 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

57.198,84 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

171.596,51 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

171.596,51 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

57.198,84 

0,00 

0 

ÄA 
2013: 

2014: 

2015: 

2016: 

2017: 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Finanzierungs- 2013: 0,00 0,00 Erstattungs- 
anteil 2014: 0,00 betrag 

Antragsteller 2015: -458.185,68 -1 .586.435,8%?- Freistaat 

2016: Sachsen 891.429,41 2.775.174,15 

2017: 169.147,20 989.212,60 

[Alle Angaben 
in Euro!' Zusammenfassung bezieht sich auf diese Änderungsanträge! 

Nr. + Titel vom Antrag/Teilobjekt 

 

davon Antragsteller 
in % bzw. absolut 

davon Erstattungs- 
betrag Freistaat SN 
Änderungsantrag 

neuer Erstattungs- 
betrag gesamt 

neuer Anteil 
Antragsteller 

gesamt 
Änderungsantrag Drittmittel Finanzierungs- 

Jahr 	 summe 

Finanzierungsart 2...ohne USt. und 5...mit USt. 

95 Landmarken und Sichtschneisen im Lausitzer Seenland 
	

[ 25 % 
	

Finanzierungsart 5 
(Sachsen) 

0. 

ÄA 
2013: 

2014: 

2015: 

2016: 

2017: 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

309.902,18 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

77.475,55 

0,00 

	

0,00 	 0,00 

	

0,00 	 0,00 

	

0,00 	 0,00 

	

232.426,64 	232.426,64 

	

0,00 	 0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

77.475,55 

0,00 

gesamt 
	

0,00 	309.902,18 
	

77.475,55 
	

232.426,64 	232.426,64 
	

77.475,55 

396 	300 Realisierungsprojekt Sachsen-Ost § 4 BB 

6 	Errichtung einer Schiffsanlegestelle am Geierswalder See 
	

[ 10 % 1 
	

Finanzierungsart 5 

8. 

ÄA 
2013: 

2014: 

2015: 

2016: 

2017: 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

31.887,24 

20.479,90 

0,00 

0,00 

0,00 

3.188,72 

2.047,99 

0,00 

0,00 

0,00 

28.698,5,2'1  

18.431,91 

0,00 

388.340,32 

6.970,07 

43.924,92 

18.431,91 

0,00 

43.148,92 

774,45 

4.880,55 

2.047,99 

0,00 

gesamt 	0,00 	52.367,14 
	

5.236,71 
	

47.130,91 
	

457.667,22 
	

50.851,91 

18 Erweiterung Wasserwanderrastplatz Geierswalder See 
	

[ 25 % 1 
	

Finanzierungsart 5 

gesamt 
	

0,00 	228.795,35 	57.198,84 
	

171.596,51 
	

171.596,51 
	

57.198,84 

494 400 	Realisierungsprojekt Sachsen-West § 4 

9 Schiffbare Verbindung Cospudener - Zwenkauer See [ 	0 	Oh Finanzierungsart 0 

14 . 2013: 	0,00 	 0,00 	 0,00 0,00 916.861,68 0,00 
ÄA 2014: 	0,00 	 0,00 	 0,00 0,00 775.665,80 0,00 

2015: 	0,00 	169.058,54 	 0,00 169.058,54 6.549.536,28 0,00 

2016: 	0,00 	122.763,97 	 0,00 122.763,97 1.569.079,26 0,00 

2017: 	0,00 	47.456,01 	 0,00 47.456,01 68.148,92 0,00 

gesamt 	0,00 	339.278,52 	 0,00 339.278,52 9.879.291,94 0,00 
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Anlage 2 
zur VwV zu § 44 SäH0 

Allgemeine Nebenbestimmungen 
für Zuwendungen zur Projektförderung 

(ANB est-P) 

Die ANBest-P enthalten Nebenbestimmungen (Bedingungen und Auflagen) im Sinne von 
§ 36 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23. Januar 2003 (BGBl. 1 S. 102), in der jeweils geltenden Fassung, sowie notwendige 
Erläuterungen. Die Nebenbestimmungen sind als Bestandteil des Zuwendungsbescheides 
verbindlich, soweit dort nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist. 

Inhaltsübersicht 

Nummer 1 Anforderung und Verwendung der Zuwendung 

Nummer 2 Nachträgliche Ermäßigung der Ausgaben oder Änderung der Finanzierung 

Nummer 3 Vergabe von Aufträgen 

Nummer 4 Zur Erfüllung des Zuwendungszwecks beschaffte Gegenstände 

Nummer 5 Mitteilungspflichten des Zuwendungsempfängers 

Nummer 6 Nachweis der Verwendung 

Nummer 7 Prüfung der Verwendung 

Nummer 8 Erstattung der Zuwendung, Verzinsung 
1 	Anforderung und Verwendung der Zuwendung 

	

1.1 	Die Zuwendung darf nur zur Erfiillung des im Zuwendungsbescheid bestimmten 
Zwecks verwendet werden. Die Zuwendung ist wirtschaftlich und sparsam zu 
verwenden. 

	

1.2 	Alle mit dem Zuwendungszweck zusammenhängenden Einnahmen (Zuwendungen, 
Leistungen Dritter) und der Eigenanteil des Zuwendungsempfängers sind als 
Deckungsmittel für alle mit dem Zuwendungszweck zusammenhängenden Ausgaben 
einzusetzen. Der Finanzierungsplan (aufgegliederte Berechnung der mit dem 
Zuwendungszweck zusammenhängenden Ausgaben mit einer Übersicht über die 
beabsichtigte Finanzierung) ist hinsichtlich des Gesamtergebnisses verbindlich. Die 
Einzelansätze dürfen um bis zu 20 vom Hundert überschritten werden, soweit die 
Überschreitung durch entsprechende Einsparungen bei anderen Einzelansätzen der 
zuwendungsfähigen Ausgaben ausgeglichen werden kann. Beruht die Überschreitung 
eines Einzelansatzes auf behördlichen Bedingungen oder Auflagen, insbesondere im 
Rahmen des baurechtlichen Verfahrens, sind innerhalb des Gesamtergebnisses des 
Finanzierungsplans auch weitergehende Abweichungen zulässig. Im Übrigen sind 
Überschreitungen zulässig, wenn sie der Zuwendungsempfänger voll aus eigenen 
Mitteln trägt. Die Sätze 2 bis 4 finden bei der Festbetragsfinanzierung keine 
Anwendung. 

	

1.3 	Dürfen aus der Zuwendung auch Personalausgaben oder sächliche 
Verwaltungsausgaben geleistet werden und werden die Gesamtausgaben des 
Zuwendungsempfängers überwiegend aus Zuwendungen der öffentlichen Hand 
bestritten, darf der Zuwendungsempfänger seine Beschäftigten finanziell nicht besser 



stellen als vergleichbare Staatsbedienstete; höhere Entgelte als im jeweils gültigen 
Tarifvertrag festgelegt sowie sonstige über- und außertarifliche Leistungen dürfen 
nicht gewährt werden. 

1.4 	Die Zuwendung darf nur insoweit und nicht eher angefordert werden, als sie für 
längstens innerhalb von zwei Monaten nach der Auszahlung fällige Zahlungen 
benötigt wird. Die Anforderung jedes Teilbetrages muss die zur Beurteilung des 
Mittelbedarfs erforderlichen Angaben enthalten. Im Übrigen dürfen die 
Zuwendungen wie folgt in Anspruch genommen werden: 

1.4.1 	bei Anteil- oder Festbetragsfinanzierung18  jeweils anteilig mit etwaigen 
Zuwendungen anderer Zuwendungsgeber und den vorgesehenen eigenen und 
sonstigen Mitteln des Zuwendungsempfängers, 

1.4.2 bei Fehlbedarfsfinanzierung17, wenn die vorgesehenen eigenen und sonstigen Mittel 
des Zuwendungsempfängers verbraucht sind. Wird ein im Haushaltsjahr zu 
deckender Fehlbedarf anteilig durch mehrere Zuwendungsgeber finanziert, so darf die 
Zuwendung jeweils nur anteilig mit den Zuwendungen der anderen 
Zuwendungsgeber angefordert werden. 

1.5 	Der Zuwendungsbescheid kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden, 
wenn sich herausstellt, dass der Zuwendungszweck nicht zu erreichen ist. 

1.6 	Zahlungen vor Empfang der Gegenleistung dürfen aus der Zuwendung nur vereinbart 
oder bewirkt werden, soweit dies allgemein üblich oder durch besondere Umstände 
gerechtfertigt ist. 

2 	Nachträgliche Ermäßigung der Ausgaben oder Änderung der Finanzierung 
2.1 	Ermäßigen sich nach der Bewilligung die in dem Finanzierungsplan veranschlagten 

zuwendungsfähigen Ausgaben, erhöhen sich die Deckungsmittel oder treten neue 
Deckungsmittel (zum Beispiel Investitionszulagen) hinzu, so ermäßigt sich die 
Zuwendung 

2.1.1 bei Anteilfinanzierung17  anteilig mit etwaigen Zuwendungen anderer 
Zuwendungsgeber und den vorgesehenen eigenen und sonstigen Mitteln des 
Zuwendungsempfä.ngers, 

2.1.2 bei Fehlbedarfsfmanzierung17  um den vollen in Betracht kommenden Betrag. Wird 
derselbe Zuwendungszweck sowohl vom Freistaat Sachsen als auch vom Bund 
und/oder einem anderen Land gefördert, wird der Betrag im Verhältnis der von diesen 
Zuwendungsgebern gewährten Zuwendungen aufgeteilt. 

2.2 	Nummer 2.1 gilt (ausgenommen bei wiederkehrender Förderung desselben 
Zuwendungszweckes) nur, wenn sich die zuwendungsfähigen Ausgaben oder die 
Deckungsmittel um mehr als 500 EUR ändern. 

3 	Vergabe von Aufträgen 
3.1 	Wenn die Zuwendung oder bei Finanzierung durch mehrere Stellen der Gesamtbetrag 

der Zuwendung mehr als 100 000 Euro beträgt, sind anzuwenden: 
Bei der Vergabe von Aufträgen für Bauleistungen das Gesetz über die 
Vergabe öffentlicher Aufträge im Freistaat Sachsen (SächsVergabeG) sowie 
der Abschnitt 1 der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen — Teil 
A (VOB/A). 
Bei der Vergabe von Aufträgen für Lieferungen und Leistungen 
(ausgenommen Bauleistungen) das SächsVergabeG sowie Abschnitt 1 der 
Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen — Teil A (VOL/A). 

Die Bewilligungsbehörde ist berechtigt, Vergabeprüfungen durchzuführen. 
3.2 	Verpflichtungen des Zuwendungsempfängers, aufgrund von § 98 ff. des Gesetzes 

gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) und der Verordnung über die Vergabe 
öffentlicher Aufträge (Vergabeverordnung — VgV) die Abschnitte 2 ff. der VOB/A 
beziehungsweise der VOL/A oder die Vergabeordnung für freiberufliche Leistun en, 
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(V0F) anzuwenden oder andere Vergabebestimmungen einzuhalten, bleiben 
unberührt. 

3.3 	Sofern der Zuwendungsempfänger verpflichtet ist, Veröffentlichungen nach VOB, 
VOL und VOF vorzunehmen, sind diese nach den dort geltenden Regelungen 
vorzunehmen. 

3.4 	Unbeschadet der Prüfungsmöglichkeiten der Bewilligungs- beziehungsweise 
Aufsichtsbehörden unterliegt die Vergabe öffentlicher Aufträge 
a. ab Erreichen der Schwellenwerte (§ 100 GWB) der Nachprüfung durch die 

Vergabekammern des Freistaates Sachsen bei der Landesdirektion Sachsen 
(§ 102 GWB). 

b. unterhalb der EU-Schwellenwerte der Nachprüfung nach Maßgabe des § 8 
SächsVergabeG. 

4 	Zur Erfüllung des Zuwendungszwecks beschaffte Gegenstände 
4.1 	Gegenstände, die zur Erfüllung des Zuwendungszwecks erworben oder hergestellt 

werden, sind für den Zuwendungszweck zu verwenden und sorgfältig zu behandeln. 
Der Zuwendungsempfänger darf über sie vor Ablauf der im Zuwendungsbescheid 
festgelegten zeitlichen Bindung nicht anderweitig verfügen. 

4.2 	Der Zuwendungsempfänger hat die zur Erfüllung des Zuwendungszwecks 
beschafften Gegenstände, deren Anschaffungs- oder Herstellungswert 410 EUR 
übersteigt, zu inventarisieren. Soweit aus besonderen Gründen der Staat Eigentümer 
ist oder wird, sind die Gegenstände in dem Inventar besonders zu kennzeichnen. 

5 	Mitteilungspflichten des Zuwendungsempfängers 
Der Zuwendungsempfänger ist verpflichtet, unverzüglich der Bewilligungsbehörde 
anzuzeigen, wenn 

5.1 	sich nach Vorlage des Finanzierungsplans eine Ermäßigung der zuwendungsfähigen 
Ausgaben um mehr als 7,5 vom Hundert oder mehr als 10 000 EUR ergibt; er ist 
ferner verpflichtet anzuzeigen, wenn er nach Vorlage des Finanzierungsplans — auch 
nach Vorlage des Verwendungsnachweises — weitere Zuwendungen bei anderen 
öffentlichen Stellen beantragt oder von ihnen erhält oder wenn er gegebenenfalls 
weitere Mittel von Dritten erhält, 

5.2 	der Verwendungszweck oder sonstige für die Bewilligung der Zuwendung 
maßgebliche Umstände sich ändern oder wegfallen, 

5.3 	sich herausstellt, dass der Zuwendungszweck nicht oder mit der bewilligten 
Zuwendung nicht zu erreichen ist, 

5.4 	die abgerufenen oder ausgezahlten Beträge nicht innerhalb von zwei Monaten nach 
Auszahlung verbraucht werden können, 

5.5 	zu inventarisierende Gegenstände innerhalb der zeitlichen Bindung nicht mehr 
entsprechend dem Zuwendungszweck verwendet oder nicht mehr benötigt werden, 

5.6 	ein Insolvenzverfahren gegen ihn beantragt wird, 
5.7 	sich Angaben zum Zuwendungsempfänger (Anschrift, Unternehmens- 

beziehungsweise Gesellschafterstruktur, Rechtsform) ändern. 
6 	Nachweis der Verwendung 
6.1 	Die Verwendung der Zuwendung ist innerhalb von sechs Monaten nach Erfüllung des 

Zuwendungszwecks, spätestens jedoch mit Ablauf des sechsten auf den 
Bewilligungszeitraum folgenden Monats, der Bewilligungsbehörde nachzuweisen 
(Verwendungsnachweis). Ist der Verwendungszweck nicht bis zum Ablauf des 
Haushaltsjahres erfüllt, ist binnen vier Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres über 
die in diesem Jahr erhaltenen Beträge ein Zwischennachweis zu führen. 

6.2 	Der Verwendungsnachweis besteht aus einem Sachbericht und einem zahlenmäßigen 
Nachweis. 



	

6.3 	In dem Sachbericht sind die Verwendung der Zuwendung sowie das erzielte Ergebnis 
im Einzelnen darzustellen. 

	

6.4 	In dem zahlenmäßigen Nachweis sind die Einnahmen und Ausgaben in zeitlicher 
Folge und voneinander getrennt entsprechend der Gliederung des Finanzierungsplans 
auszuweisen. Der Nachweis muss alle mit dem Zuwendungszweck 
zusammenhängenden Einnahmen (Zuwendungen, Leistungen Dritter, eigene Mittel) 
und Ausgaben enthalten. 
Aus dem Nachweis müssen Rechnungs- und Zahlungsdatum, Empfänger/Einzahler 
sowie Grund und Einzelbetrag jeder Zahlung ersichtlich sein. Soweit der 
Zuwendungsempfänger die Möglichkeit zum Vorsteuerabzug nach § 15 des 
Umsatzsteuergesetzes hat, dürfen nur die Ausgaben (Preise ohne Umsatzsteuer) 
berücksichtigt werden. 
Skonti sind bei der Abrechnung von den fürderf(higen Ausgaben abzuziehen, soweit 
sie durch den Zuwendungsempfänger tatsächlich in Anspruch genommen wurden. 

	

6.5 	Im Verwendungsnachweis ist vom Zuwendungsempfänger zu bestätigen, dass die 
Ausgaben notwendig waren, dass wirtschaftlich und sparsam verfahren worden ist, 
die Angaben mit den Büchern und den Belegen übereinstimmen und die Echtheit der 
Herkunft und Unversehrtheit des Inhalts der Belege gewährleistet ist. 

6.6 	Mit dem Nachweis sind die Originalbelege (Einnahme- und Ausgabebelege, 
Kontoauszüge) über die Einzahlungen, die Verträge und Unterlagen über die Vergabe 
von Aufträgen vorzulegen. 
Einem Originalbeleg gleichgestellt sind Belege, deren Echtheit der Herkunft und die 
Unversehrtheit des Inhalts gewährleistet werden. 
Die Echtheit der Herkunft und die Unversehrtheit des Inhalts gehen als gewährleistet: 
a) 	bei Belegen in Papierform und bei elektronischen Belegen: 

a. 	durch ein innerbetriebliches Kontrollverfahren (§ 14 Absatz 1 Satz 5 
und 6 Umsatzsteuergesetz) 

oder 
b) 	bei elektronischen Belegen auch durch: 

a. eine qualifizierte elektronische Signatur oder eine qualifizierte 
elektronische Signatur mit Anbieter-Akkreditierung nach dem 
Signaturgesetz vom 16. Mai 2001 (BGBl. I S. 876), das zuletzt durch 
Artikel 4 Absatz 111 des Gesetzes vom 7. August 2013 (BGBl. I 
S. 3154) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, oder 

b. einen elektronischen Datenaustausch (EDI) nach Artikel 2 der 
Empfehlung 94/820/EG der Kommission vom 19. Oktober 1994 
über die rechtlichen Aspekte des elektronischen Datenaustausches 
(ABI. L 338 vom 28. Dezember 1994, S. 98), wenn in der 
Vereinbarung über diesen Datenaustausch der Einsatz von Verfahren 
vorgesehen ist, die die Echtheit der Herkunft und die Unversehrtheit 
der Daten gewährleisten 

oder 
c) 	bei der Reproduktion von Belegen/elektronischen Belegen auf Bild- oder 

Datenträger, wenn: 
a. 	deren Aufnahme- und Wiedergabeverfahren den Grundsätzen 

ordnungsgemäßer DV-gestützter Buchführungssysteme (GoBS) oder 
einer in der öffentlichen Verwaltung allgemein zugelassenen 
Regelung entsprechen. 

6.7 	Die Belege müssen die im Geschäftsverkehr üblichen Angaben und Anlagen 
enthalten, die Ausgabebelege insbesondere den Zuwendungsempfänger, Grund und 
Rechnungs- und Zahlungsdatum, den Zahlungsbeweis und bei Gegenständen den 
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Verwendungszweck. 
Außerdem müssen die Belege ein eindeutiges Zuordnungsmerkmal zu dem Projekt 
(zum Beispiel Projektnummer) enthalten. 
Das gilt entsprechend fir den Nachweis von Eigenleistungen. 

	

6.8 	Darf der Zuwendungsempfänger zur Erfüllung des Zuwendungszwecks Mittel an 
Dritte weiterleiten, sind die von den empfangenden Stellen ihm gegenüber zu 
erbringenden Zwischen- und Verwendungsnachweise dem Verwendungs- oder 
Zwischennachweis nach Nummer 6.1 beizufügen. 

	

6.9 	Sofern ein einfacher Verwendungsnachweis zugelassen ist, besteht dieser aus dem 
Sachbericht und einem zahlenmäßigen Nachweis ohne Vorlage von Belegen, in dem 
Einnahmen und Ausgaben entsprechend der Gliederung des Finanzierungsplans 
summarisch zusammengefasst sind. 

6.10 Der Zuwendungsempfänger hat die in Nummer 6.6 benannten Belege und Verträge 
sowie alle sonst mit der Förderung zusammenhängenden Unterlagen (Vergleiche 
Nummer 7.1 Satz 1) fiinf Jahre nach Vorlage des Verwendungsnachweises 
aufzubewahren, sofern nicht nach steuerrechtlichen oder anderen Vorschriften oder 
aufgrund der Zweckbindungsfrist eine längere Aufbewahrungsfrist bestimmt ist. Zur 
Aufbewahrung können auch Bild- und Datenträger verwendet werden. Die 
Aufnahme- und Wiedergabeverfahren müssen den Grundsätzen ordnungsgemäßer 
Buchführung oder einer in der öffentlichen Verwaltung allgemein zugelassenen 
Regelung entsprechen. 

7 	Prüfung der Verwendung 

	

7.1 	Die Bewilligungsbehörde ist berechtigt, Bücher, Belege (Einnahme- und 
Ausgabebelege, Kontoauszüge) und sonstige Geschäftsunterlagen anzufordern und 
einzusehen (bei elektronischer Dokumentenführung und/oder Aufbewahrung auch die 
entsprechenden DV — Systeme und Dokumentationen) sowie die Verwendung der 
Zuwendung durch örtliche Erhebungen zu prüfen oder durch Beauftragte prüfen zu 
lassen. Der Zuwendungsempfänger hat die erforderlichen Unterlagen bereitzuhalten 
und die notwendigen Auskünfte zu erteilen. In den Fällen der Nummer 6.9 sind diese 
Rechte der Bewilligungsbehörde auch dem Dritten gegenüber auszubedingen. 

	

7.2 	Der Rechnungshof ist berechtigt, bei den Zuwendungsempfängern zu prüfen (§ 91 
SäH0). 

8 	Erstattung der Zuwendung, Verzinsung 

	

8.1 	Die Zuwendung ist zu erstatten, soweit ein Zuwendungsbescheid nach 
Verwaltungsverfahrensrecht (§§ 43, 44, 48, 49 VwVfG) oder anderen 
Rechtsvorschriften mit Wirkung für die Vergangenheit zurückgenommen oder 
widerrufen oder sonst unwirksam wird. 

	

8.2 	Nummer 8.1 gilt insbesondere, wenn 
8.2.1 eine auflösende Bedingung eingetreten ist (zum Beispiel nachträgliche Ermäßigung 

der Ausgaben oder Änderung der Finanzierung nach Nummer 2), 
8.2.2 die Zuwendung durch unrichtige oder unvollständige Angaben erwirkt worden ist, 
8.2.3 die Zuwendung nicht oder nicht mehr für den vorgesehenen Zweck verwendet 

worden ist. 

	

8.3 	Ein Widerruf mit Wirkung für die Vergangenheit kann auch in Betracht kommen, 
soweit der Zuwendungsempfänger 

8.3.1 die Zuwendung nicht alsbald (vergleiche Nummer 1.4 Satz 1) nach der Auszahlung 
für fällige Zahlungen verwendet oder 

8.3.2 Auflagen nicht oder nicht innerhalb einer festgesetzten Frist erfüllt, insbesondere den 
vorgeschriebenen Verwendungsnachweis nicht rechtzeitig vorlegt sowie 
Mitteilungspflichten (Nummer 5) nicht rechtzeitig nachkommt. Dies gilt auch dann, 
wenn ein Verfahren nach der Insolvenzordnung beantragt oder eröffnet wird oder die 



Bewilligungsbehörde sich den Widerruf im Zuwendungsbescheid ausdrücklich 
vorbehalten hat. 

	

8.4 	Der Erstattungsbetrag ist nach Maßgabe des § 49a VwVfG, in der jeweils geltenden 
Fassung, jährlich zu verzinsen. 

	

8.5 	Werden Zuwendungen nicht alsbald (vergleiche Nummer 1.4 Satz 1 und 
Nummer 8.3.1) nach der Auszahlung zur Erfüllung des Zuwendungszwecks 
verwendet und wird der Zuwendungsbescheid nicht zurückgenommen oder 
widerrufen, so werden regelmäßig für die Zeit von der Auszahlung bis zur 
zweckentsprechenden Verwendung ebenfalls Zinsen nach Maßgabe des § 49a Abs. 3 
in Verbindung mit § 49a Abs. 4 VwVfG, in der jeweils geltenden Fassung, jährlich 
verlangt. 



SÄCHSISCHES 
OBERBERGAMT 

Freistaat 

SACHSEN 

Anlage 3 

Absender: 

Lausitzer und Mitteldeutsche 
Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH 
Knappenstraße 1 
01968 Senftenberg 

Adressat: 

Sächsisches Oberbergamt 
Kirchgasse 11 
09599 Freiberg 

RECHTSBEHELFSVERZICHTSERKLÄRUNG 

Datum des Bescheides: 11. November 2015 

Aktenzeichen: 13/4771.10/9 

erhalten am. 	  

Bezeichnung der Maßnahme: 

Zuwendung des Freistaates Sachsen nach dem Verwaltungsabkommen V 
Braunkohlesanierung, Finanzierung von Maßnahmen nach § 4, Haushaltsjahre 
2015 bis 2017 

Ich /wir erklären, dass ich/wir von dem Inhalt des Bescheides Kenntnis erhalten habein 
und ohne Einschränkungen in vollem Umfang damit einverstanden bin/sind. 

Ich /wir verzichte/n auf die Einlegung des Rechtsbehelfs und mir/uns ist bekannt, dass 
dieser Bescheid damit bestandskräftig und unanfechtbar wird. 

Ort, Datum 	 Unterschrift des Zuwendungsempfängers 
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Anlage zur Freistellungsanzeige 

Name des Beihilfeempfängers und der Untemehmensgruppe, der er angehört: 

Die Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbauverwaltungsgesellschaft mbH (LMBV) erhält mit 
Zuwendungsbescheid vom 11. November 2015 und 24. November 2016 eine Zuwendung für die 
Investition zur Errichtung einer Schiffsanlegestelle am Nordostufer des Spreetaler Sees. Diese 
Beihilfe wirkt nicht gegenüber der LMBV als Projektträgerin und Zuwendungsempfängerin für die 
Maßnahme nach § 4 VA Braunkohlesanierung. Beihilfeempfänger ist der Endbegünstigte der 
Maßnahme, hier der Zweckverband Lausitzer Seenland Sachsen als Betreiber der geplanten 
Anlagen. 
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